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Das Nationale Reformprogramm 2012 

Das Nationale Reformprogramm 2012 (NRP) wurde der Europäischen Kommission im April 

2012 durch die deutsche Bundesregierung übermittelt. Es baut auf dem Nationalen Reform-

programm 2011 auf.  

Die Struktur des NRP orientiert sich insbesondere an den Leitfäden der Europäische Kom-

mission für die Nationalen Reformprogramme vom 18. Januar 2012 und den Schlussfolge-

rungen des Europäischen Rates vom 1./2. März 2012. Inhaltlich bezieht sich das NRP haupt-

sächlich auf  

• die Ziele der Strategie Europa 2020, 

• die Integrierten Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung im Rahmen der Strategie Eu-

ropa 2020, 

• die länderspezifischen Empfehlungen des Rates der Europäischen Union, veröffentlicht 

am 19. Juli 2011, 

• das deutsche Aktionsprogramm 2011 für den Euro-Plus-Pakt, veröffentlicht im Nationalen 

Reformprogramm 2011, und  

• den Jahreswachstumsbericht 2012 der Europäischen Kommission vom 23. November 

2011. 

Zitate aus nationalen oder europäischen Bezugsdokumenten sind grau unterlegt. 

Das NRP wurde unter Einbeziehung der Länder von der Bundesregierung erarbeitet. Im Text 

und in den Tabellen werden ausgewählte Maßnahmen der Länder aufgeführt. Fachminister-

konferenzen der Länder haben Stellungnahmen zum NRP abgegeben, die in das Dokument 

eingeflossen sind und im Wortlaut parallel zum Bericht veröffentlicht werden.  

Eine Reihe von Wirtschafts- und Sozialverbänden, Gewerkschaften, Arbeitgeber und andere 

zivilgesellschaftliche Gruppen haben ebenfalls zur Entstehung des Dokuments beigetragen. 

Dazu gehören die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, der Deutsche 

Gewerkschaftsbund, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, der Zentralverband 

des Deutschen Handwerks, die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände, die 

Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege, die Nationale Armutskonferenz, der 

Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge und die Gemeinsame Wissenschafts-

konferenz. 

Das NRP wurde am 21. März 2012 vom Bundeskabinett verabschiedet. Unmittelbar nach der 

Kabinettsverabschiedung wurde das NRP Bundestag und Bundesrat zugeleitet. 
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Bericht auf geschlechtsspezifisch diffe-

renzierende Formulierungen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für Frau-

en und Männer gleichermaßen. 
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Einführung 

(1) Die Strategie Europa 2020 ist die gemeinsame Wachstumsstrategie der Europäischen 

Union für dieses Jahrzehnt. Mit ihr soll eine intelligente, nachhaltige und integrative Wirt-

schaft in Europa umgesetzt werden. Dies drückt sich konkret in ehrgeizigen Zielen aus, die 

Europäische Union und Mitgliedstaaten in den fünf Bereichen Beschäftigung, Innovation, Bil-

dung, soziale Integration und Klima/Energie gesetzt haben. Das vorliegende Nationale Re-

formprogramm ist ein wichtiger Eckpfeiler des Europäischen Semesters. Dieses gibt einen 

verbindlichen Fahrplan für die wirtschafts-, beschäftigungs- und finanzpolitische Überwa-

chung in Europa vor. Es verzahnt zeitlich den Europa 2020-Prozess, den Stabilitäts- und 

Wachstumspakt und das neue Verfahren zur Überwachung von makroökonomischen Un-

gleichgewichten. Teil des Europäischen Semesters sind der Jahreswachstumsbericht und 

die länderspezifischen Empfehlungen der Europäischen Kommission an die Mitgliedstaaten. 

Die Umsetzung der dort dargelegten Maßnahmen soll den Mitgliedstaaten helfen, Fortschrit-

te in den Bereichen Wachstum, Arbeitsplätze und öffentliche Finanzen zu erzielen. Darüber 

hinaus haben die Staats- und Regierungschefs des Euroraums und sechs weitere EU-

Mitgliedstaaten im März 2011 den Euro-Plus-Pakt beschlossen. Er sieht vor, dass sich die 

teilnehmenden Länder jährlich selbst zu konkreten Zielen und Maßnahmen zur Förderung 

der Wettbewerbsfähigkeit und der Beschäftigung, zur Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen 

und zur Stärkung der Finanzstabilität verpflichten. 

(2) Wohlstand in Deutschland und in Europa sind zwei Seiten einer Medaille. Stetiges 

Wachstum in Deutschland ist ohne Wachstum in Europa undenkbar – und umgekehrt. Den 

Weg zu mehr Wachstum und Stabilität in Europa aktiv mitzugestalten, ist daher ein zentrales 

Anliegen der deutschen Wirtschaftspolitik. Bund und Länder bekennen sich gemeinsam da-

zu, die Voraussetzungen für einen stetigen wirtschaftlichen Aufwärtsprozess in Deutschland 

weiter zu verbessern. Leitlinien dafür sind die erfolgreichen Grundsätze der Sozialen Markt-

wirtschaft. Vertrauen und Zuversicht sind von entscheidender Bedeutung. Bürger und Unter-

nehmen müssen in offenen Märkten und im Wettbewerb ihre Chancen ergreifen können, um 

dauerhaften Wohlstand zu erarbeiten. Dies setzt einen verlässlichen Rechtsrahmen, Chan-

cengleichheit und Teilhabe, gesunde öffentliche Finanzen, ein faires Abgabensystem, gut 

ausgebildete Fachkräfte, eine hohe Innovationskraft sowie eine sichere, bezahlbare und 

umweltverträgliche Versorgung mit Energie und Rohstoffen voraus. Die deutsche Politik 

steht mit ihren Zielen und Maßnahmen im Einklang mit der Strategie Europa 2020 und dem 

Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth der G20. Der sparsame Umgang 

mit allen Ressourcen ist integraler Bestandteil einer nachhaltigen Politik in ökonomischer, 
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ökologischer und sozialer Hinsicht. Die Bundesregierung orientiert sich am Leitbild nachhal-

tiger Entwicklung. Dies zeigt auch der am 15. Februar 2012 beschlossene Fortschrittsbericht 

2012 zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. 

(3) Deutschland bekennt sich ausdrücklich dazu, die europäischen und nationalen Ver-

pflichtungen konsequent umzusetzen. Das Nationale Reformprogramm 2012 (NRP) doku-

mentiert die erheblichen Fortschritte, die dabei im vergangenen Jahr erzielt wurden, und 

stellt dar, welche weiteren Maßnahmen geplant sind.  

Kapitel I beschreibt die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, die die Bundesregierung im lau-

fenden Jahr erwartet. In Kapitel II wird dokumentiert, welchen Stand Deutschland bei den 

fünf Kernzielen der Strategie Europa 2020 und den darüber hinausgehenden nationalen Zie-

len erreicht hat. Die Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen in Deutschland ist 

Gegenstand von Kapitel III.  

Ein wichtiger Bestandteil der Nationalen Reformprogramme sind die Aktionsprogramme im 

Rahmen des Euro-Plus-Pakts, in denen sich die teilnehmenden Staaten zu konkreten Maß-

nahmen verpflichten. Im Nationalen Reformprogramm 2011 hat Deutschland sein Aktions-

programm 2011 vorgestellt; Kapitel IV des vorliegenden Nationalen Reformprogramms zeigt, 

wie diese Maßnahmen umgesetzt wurden. Das neue deutsche Aktionsprogramm 2012 für 

den Euro-Plus-Pakt ist ebenfalls Gegenstand von Kapitel IV. 

Kapitel V stellt weitere Maßnahmen vor, mit denen die Leitlinien für Wachstum und Beschäf-

tigung in Deutschland umgesetzt werden.  

I. Das gesamtwirtschaftliche Umfeld 

(4) Die Bundesregierung erwartet in ihrer Jahresprojektion 2012 einen Zuwachs des preis-

bereinigten Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2012 von 0,7 Prozent. Damit wächst die deutsche 

Wirtschaft weiterhin stärker als der Durchschnitt Europas. Mit einem preisbereinigten Wachs-

tum von 3,7 Prozent im Jahr 2010 und 3,0 Prozent im Jahr 2011 fiel der Aufschwung im in-

ternationalen Vergleich bereits in den vergangenen beiden Jahren sehr kräftig aus. 

(5) Im Winterhalbjahr rechnet die Bundesregierung zunächst mit einer vorübergehenden 

konjunkturellen Schwächephase. Dies ist vor allem auf die Eintrübung im weltwirtschaftlichen 

und europäischen Umfeld zurückzuführen. Im weiteren Jahresverlauf wird die deutsche Wirt-

schaft zu einem höheren Wachstum zurückfinden. Im Jahr 2013 wird der Anstieg der Wirt-

schaftleistung mit 1,6 Prozent wieder deutlich kräftiger ausfallen.  
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(6) Infolge der deutlichen Wachstumsabschwächung im internationalen Umfeld werden die 

Exporte im Jahr 2012 nur sehr moderat um 2,0 Prozent zunehmen. Die Importe entwickeln 

sich aufgrund der weiterhin robusten Binnenwirtschaft mit 3,0 Prozent dynamischer als die 

Exporte. Der rechnerische Wachstumsbeitrag des Außenhandels wird daher negativ ausfal-

len. Die Wachstumskräfte haben sich bereits in den letzten Jahren zunehmend zur Binnen-

wirtschaft verlagert. Im Jahr 2012 ist die Inlandsnachfrage – rein rechnerisch – alleiniger 

Wachstumsträger. Von der kräftigen deutschen Binnenwirtschaft profitieren auch – nicht zu-

letzt über eine steigende Importnachfrage – die Handelspartner deutscher Unternehmen in 

Europa und in der Welt. 

(7) Durch den lang anhaltenden Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt konnte auch im Jahr 2011 

ein weiterer Beschäftigungsrekord erreicht werden. Die Arbeitslosigkeit sank im Jahres-

durchschnitt unter die Drei-Millionen-Marke. Die Bundesregierung erwartet, dass sich die po-

sitive Entwicklung am Arbeitsmarkt mit geringerem Tempo fortsetzt. Im Jahresdurchschnitt 

2012 wird sich die Zahl der Erwerbstätigen gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um weite-

re 220.000 Personen auf rund 41,3 Millionen Personen erhöhen. Die Arbeitslosigkeit wird um 

100.000 Personen auf 2,9 Millionen Personen sinken. Das entspricht dem niedrigsten Stand 

seit 20 Jahren. Vor dem Hintergrund einer weiterhin guten Arbeitsmarktentwicklung werden 

die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte voraussichtlich um 3,0 Prozent zulegen. 

Der Aufschwung kommt bei den Menschen an. 

(8) Das Verbraucherpreisniveau steigt in diesem Jahr um 1,8 Prozent an. Damit liegt die 

Teuerung im Zielbereich der Europäischen Zentralbank. Getragen von der weiter steigenden 

Beschäftigung und dem deutlichen Anstieg der verfügbaren Einkommen werden die privaten 

Konsumausgaben um 1,2 Prozent zunehmen und somit zur bedeutendsten Wachstumsstüt-

ze. 

(9) Das Produktionspotenzial wird im Zeitraum von 2012 bis 2016 durchschnittlich um 

knapp 1½ Prozent pro Jahr wachsen. Damit liegt das Wachstum des Potenzials über dem 

Durchschnitt der letzten 10 Jahre. Aufgrund des demografisch bedingten Rückgangs des Ar-

beitsangebots dürfte das Potenzialwachstum jedoch von 1,5 Prozent im Jahr 2011 auf 1,3 

Prozent im Jahr 2016 zurückgehen. In ihrer aktuellen Mittelfristprojektion geht die Bundesre-

gierung davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt im Zeitraum 2014 bis 2016 preisbereinigt 

um durchschnittlich gut 1½ Prozent pro Jahr wächst.  

(10) Eine detaillierte Darstellung der gesamtwirtschaftlichen Projektion der Bundesregierung, 

die sich insbesondere am Code of Conduct für die Stabilitätsprogramme der Euro-
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Mitgliedstaaten orientiert, ist im Deutschen Stabilitätsprogramm enthalten, das ebenfalls im 

April an die Europäische Kommission übermittelt wird.1 

Übersicht 1: Eckdaten der Jahresprojektion der Bundesregierung 

 

 

                                                 
1 Datengrundlagen und Ergebnisse der Schätzungen der Bundesregierung zum gesamtwirtschaftli-
ches Produktionspotenzial und den Konjunkturkomponenten sind im Internet unter 
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Wirtschaft/projektionen.html erhältlich. 

 
Verwendung des Bruttoinlandsprodukts      (preisbereinigt) [1]

2010 2011 2012 2013

Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent 
Bruttoinlandsprodukt 3,7 3,0 0,7 1,6

Konsumausgaben privater Haushalte [2] 0,6 1,5 1,2 1,4

Konsumausgaben des Staates 1,7 1,2 1,0 1,3

Bruttoanlageinvestitionen 5,5 6,5 1,5 3,6
darunter: Ausrüstungen 10,5 8,3 2,0 5,3
                Bauten 2,2 5,4 0,8 2,2

Inlandsnachfrage 2,4 2,2 1,1 1,7
Exporte 13,7 8,2 2,0 4,3

Importe 11,7 7,2 3,0 4,8

Preisentwicklung 
Konsumausgaben privater Haushalte [2] 1,9 2,1 1,7 1,6

Bruttoinlandsprodukt 0,6 0,8 1,5 1,3

Erwerbstätige (Inland) 0,5 1,3 0,5 0,2

nachrichtlich: Verbraucherpreisindex 1,1 2,3 1,8 1,7

Erwerbstätige (Inland) 40,6 41,1 41,3 41,4

Arbeitslose (BA) 3,2 3,0 2,9 2,8

[1] Bis 2011 vorläufige Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes; Stand: 11. Januar 2012;
[2] Einschließlich aller Organisationen ohne Erwerbszweck

absolute Werte in Mio. 
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Schaubild 1: Produktionspotenzial und Bruttoinlandsprodukt in Deutschland 

Produktionspotenzial
(preisbereinigt, berechnet nach EU-Methode mit Kalman-Filter) 
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II. Überführung der fünf EU-2020-Kernziele in nationale Ziele 

(11)  Der Europäische Rat hat in der Strategie Europa 2020 fünf Kernziele formuliert, für die 

quantitative Indikatoren entwickelt wurden. Konkret bedeutet dies, 

1. die Beschäftigung zu fördern, 

2. die Bedingungen für Innovation, Forschung und Entwicklung zu verbessern, 

3. die Ziele hinsichtlich Klimaschutz und Energie zu erfüllen, 

4. das Bildungsniveau zu verbessern und  

5. die soziale Eingliederung vor allem durch Verringerung der Armut zu fördern. 

(12) Die Bundesregierung sieht in diesen fünf Zielen wichtige Prioritäten für die deutsche 

Politik. Allerdings weist sie darauf hin, dass die Aussagekraft einzelner quantitativer Indikato-

ren bei der Erfassung dieser Ziele naturgemäß begrenzt ist. Nach Auffassung der Bundesre-

gierung können Indikatoren Ausgangspunkt für eine Diskussion des Erfolgs der jeweiligen 

Politiken sein. Die Beurteilung eines gesamten Politikbereichs allein auf Basis eines einzel-

nen Indikators birgt dagegen die Gefahr falscher Schlussfolgerungen.  

(13) Deutschland kann im Hinblick auf die EU 2020-Kernziele große Erfolge verzeichnen. 

Dies gilt insbesondere für die Bereiche Beschäftigung, Bildung und Armut. Die Zahl der Er-

werbstätigen in Deutschland ist so hoch wie nie zuvor, und eine Beschäftigungsquote von 
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75 Prozent wurde bereits 2010 so gut wie erreicht. Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist 

– wenngleich regional sehr unterschiedlich – im Bundesdurchschnitt im Vergleich zum Jahr 

2008 um 15 Prozent gesunken. Der Anteil der Menschen mit Hochschul- oder vergleichba-

rem Bildungsabschluss übersteigt das EU-Ziel deutlich. Aber auch die Quote für Investitio-

nen in Forschung und Entwicklung steigt kontinuierlich. Mit der Neuausrichtung der Energie-

politik schließlich wird Deutschland international zu einem Vorreiter im Bereich Klima und 

Energie.  

Gleichwohl hat sich Deutschland über die fünf EU 2020-Kernziele hinaus zusätzlich nationale 

Ziele gesetzt, die noch ambitionierter sind. Bundesregierung und Länder haben sich damit 

einer Politik für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum verpflichtet. 

1. Beschäftigung fördern 

„Unter den 20- bis 64-jährigen Frauen und Männern wird eine Beschäftigungsquote von 
75 % angestrebt, auch durch die vermehrte Einbeziehung von Jugendlichen, älteren Ar-
beitnehmern und Geringqualifizierten sowie die bessere Eingliederung von legalen Mig-
ranten.“2 

(14) Die Beschäftigung zu sichern und auszubauen, sind Grundpfeiler der deutschen Politik. 

Für die Erwerbstätigenquote hat Deutschland deshalb folgende, über die EU-Vorgabe hi-

nausgehenden Ziele formuliert: 

• Die Erwerbstätigenquote für Frauen und Männer im Alter von 20 bis 64 Jahre soll bis 

zum Jahr 2020 auf 77 Prozent erhöht werden.  

Die Quote lag im Jahr 2010 bei 74,9 Prozent (vgl. Schaubild 1). Deutschland ist auf ei-

nem guten Weg, auch das höhere nationale Ziel von 77 Prozent bald zu erreichen. Be-

reits im dritten Quartal 2011 lag die Quote bei 76,6 Prozent. 

• Für Ältere zwischen 55 und 64 Jahren wird eine Erwerbstätigenquote in Höhe von 

60 Prozent angestrebt.  

Die Quote betrug im Jahr 2010 bereits 57,7 Prozent. Im vergangenen Jahr stieg sie wei-

ter, bis zum dritten Quartal auf 60,2 Prozent. Damit wurde zu diesem Zeitpunkt das nati-

onale Ziel erreicht. 

• Die Erwerbstätigenquote von Frauen soll 73 Prozent erreichen.  

Die Erwerbstätigenquote für Frauen lag im Jahr 2010 bei 69,6 Prozent. Im dritten Quartal 

2011 erreichte sie 71,4 Prozent. 

                                                 
2 Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 17. Juni 2010 (Dokument EUCO 13/10). 
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Schaubild 2: Erwerbstätigenquoten in Deutschland 
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2. Bedingungen für Innovation, Forschung und Entwicklung verbessern 

„Die Bedingungen für Forschung und Entwicklung sollen verbessert werden – insbeson-
dere mit dem Ziel, ein öffentliches und privates Investitionsvolumen auf diesem Gebiet 
von insgesamt 3 % des BIP zu erreichen.“ 

(15) Die Stärke der deutschen Wirtschaft beruht ganz wesentlich auf ihrer Innovationskraft. 

Die Bundesregierung hat daher – über das EU-Ziel hinaus – folgende nationale Ziele zur 

Förderung von Forschung und Entwicklung beschlossen: 

• Das Investitionsvolumen für Forschung und Entwicklung soll auf 3 Prozent des BIP ge-

steigert werden, wobei zwei Drittel durch den privaten und ein Drittel durch den öffentli-

chen Sektor erbracht werden sollen.  

Deutschland ist auf einem guten Weg, das 3-Prozent-Ziel zu erreichen (vgl. Schaubild 3). 

Die Quote für Investitionen in Forschung und Entwicklung ist zuletzt kontinuierlich gestie-

gen. Die Schätzung für das Jahr 2010 liegt bei 2,82 Prozent (2008: 2,68 Prozent). 

• Bund und Länder haben darüber hinaus für die Ausgaben im Bereich Forschung und Bil-

dung ein Ziel von 10 Prozent des BIP bis 2015 vereinbart. 
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Schaubild 3: Ausgaben des Bundes und der Länder für Forschung und Entwicklung 
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** Länderausgaben 2010 geschätzt
Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesministerium für Bildung und Forschung

 

3. Emissionen reduzieren, erneuerbare Energien und Energieeffizienz voran-

bringen 

„Die Treibhausgasemissionen sollen gegenüber dem Niveau des Jahres 1990 um 20 % 
verringert werden, der Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch soll 
auf 20 % steigen, und es wird eine Erhöhung der Energieeffizienz in Richtung 20 % ange-
strebt.“  

(16) Deutschland hat sich weit über die EU-Vorgaben hinausgehende, ambitionierte Ziele 

bei der Emissionsreduzierung, den erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz gesetzt: 

• Treibhausgasemissionen sollen bis 2020 um 40 Prozent gegenüber 1990 reduziert wer-

den. Nach dem Energiekonzept der Bundesregierung sollen sie darüber hinaus entspre-

chend der Zielformulierung der Industriestaaten bis 2050 um mindestens 80 Prozent ge-

genüber 1990 reduziert werden. 

Bis zum Jahr 2010 wurde gegenüber dem Jahr 1990 bereits eine Minderung der Treib-

hausgase von 24,8 Prozent erzielt. 

• Erneuerbare Energien sollen bis 2020 18 Prozent des gesamten Bruttoendenergie-

verbrauchs ausmachen. Bis 2050 soll dieser Anteil nach dem deutschen Energiekonzept 
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auf 60 Prozent steigen. Im Strombereich soll er bis spätestens 2050 bei mindestens 80 

Prozent liegen.  

Erneuerbare Energien hatten im Jahr 2011 bereits einen Anteil von 12,2 Prozent am ge-

samten Endenergieverbrauch bzw. von 20 Prozent am deutschen Stromverbrauch (vgl. 

Schaubild 4). 

• Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, den Primärenergieverbrauch bis 2020 um 

20 Prozent und bis 2050 um 50 Prozent gegenüber 2008 zu senken. Das erfordert pro 

Jahr eine Steigerung der Energieproduktivität um durchschnittlich 2,1 Prozent bezogen 

auf den Endenergieverbrauch. Darüber hinaus strebt die Bundesregierung an, den 

Stromverbrauch bis 2020 gegenüber 2008 in einer Größenordnung von 10 Prozent und 

bis 2050 um rund 25 Prozent zu vermindern. Bis 2020 soll so der Wärmebedarf des Ge-

bäudebestands um 20 Prozent vermindert werden. Bis 2050 soll Deutschland einen na-

hezu klimaneutralen Gebäudebestand haben. Dafür ist eine Verdopplung der energeti-

schen Sanierungsrate für Gebäude auf 2 Prozent erforderlich. Im Verkehrsbereich soll 

der Endenergieverbrauch bis 2020 um rund 10 Prozent und bis 2050 um rund 40 Prozent 

gegenüber 2005 zurückgehen. 
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Schaubild 4: Bruttostromerzeugung in Deutschland 

Erzeugter Strom in Deutschland im Jahr 2011 (brutto):
614,5 Mrd. Kilowattstunden *

Heizöl, Pumpspeicher
und Sonstige 5 %

Steinkohle 19 %

Erdgas 14 %

Braunkohle 25 %

Kernenergie 18 %

Erneuerbare 20 %

biogener Hausmüll 1 %
Photovoltaik 3 %

Wasser 3 %

Biomasse 5 %

Wind 8 %

Quellen: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e. V. (AGEB),
Bundesverband der Energie- und Wasserw irtschaft e. V. (BDEW)

* Vorläufige Angaben (Stand Februar 2012).
   Abw eichungen in den Summen durch Rundungen.

 

4. Bildungsniveau verbessern 

„Das Bildungsniveau soll verbessert werden, wobei insbesondere angestrebt wird, die 
Schulabbrecherquote auf unter 10 % zu senken und den Anteil der 30- bis 34-Jährigen, 
die ein Hochschulstudium abgeschlossen haben oder über einen gleichwertigen Ab-
schluss verfügen, auf mindestens 40 % zu erhöhen.“3 

(17) Der gesellschaftliche Wandel hin zu einer Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft 

sowie die demografische Entwicklung machen erhebliche Anstrengungen zum Ausbau des 

Bildungssystems auf allen Ebenen erforderlich: 

• Bund und Länder streben an, den Anteil der frühen Schulabgänger ohne einen Abschluss 

der Sekundarstufe II, die sich zudem nicht in (Aus-)Bildung befinden und in den letzten 

vier Wochen auch nicht an non-formalen Bildungsveranstaltungen teilgenommen haben, 

auf weniger als 10 Prozent der 18- bis 24-Jährigen zu verringern. Im Jahr 2010 lag dieser 

Anteil bei 11,9 Prozent.  

• Zudem wurde national vereinbart, den Anteil der 30- bis 34-Jährigen mit einem tertiären 

oder vergleichbaren Abschluss (ISCED 4, 5A/B und 6) auf 42 Prozent zu steigern. 

                                                 
3 Der Europäische Rat betont, dass es Sache der Mitgliedstaaten ist, quantitative Ziele im Bildungsbe-
reich festzulegen und zu verwirklichen. 
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Mit 41,3 Prozent lag Deutschland im Jahr 2010 bereits deutlich über dem EU-Ziel von 40 

Prozent. 

Schaubild 5: Anteil der 30- bis 34-Jährigen mit einem tertiären oder vergleichbaren 
Abschluss in Deutschland 
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5. Soziale Eingliederung vor allem durch die Verringerung von Armut fördern 

„Die soziale Eingliederung soll insbesondere durch die Verminderung der Armut gefördert 
werden, wobei angestrebt wird, mindestens 20 Millionen Menschen vor dem Risiko der 
Armut oder der Ausgrenzung zu bewahren.“4 

(18) Der Europäische Rat hat die Auswahl eines geeigneten Indikators den Mitgliedstaaten 

überlassen. Da Langzeitarbeitslosigkeit ein wesentlicher Bestimmungsgrund für das Risiko 

ist, Armut und soziale Ausgrenzung zu erfahren, hat die Bundesregierung ihr quantitatives 

Ziel anhand der Personenzahl definiert, die in von Langzeitarbeitslosigkeit betroffenen Haus-

halten lebt. Die Anzahl der langzeitarbeitslosen Personen (länger als ein Jahr arbeitslos) soll 

bis 2020 um 20 Prozent (gemessen am Jahresdurchschnitt 2008) reduziert werden. Nach 

aktuellem Datenstand entspricht dies einem Rückgang um etwa 320.000 Langzeitarbeitslose 

                                                 
4 Diese Bevölkerungsgruppe wird als die Anzahl der Personen definiert, die nach drei Indikatoren (Ar-
mutsrisiko, materielle Deprivation, Erwerbslosenhaushalt) von Armut oder Ausgrenzung bedroht sind, 
wobei es den Mitgliedstaaten freigestellt ist, ihre nationalen Ziele auf der Grundlage der am besten 
geeigneten Indikatoren und unter Berücksichtigung ihrer nationalen Gegebenheiten und Prioritäten 
festzulegen. Bei der Beurteilung des quantitativen nationalen Ziels zur Armutsbekämpfung müssen 
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(Jahresdurchschnitt 2008: 1,62 Millionen). Bei – konservativ geschätzt – zwei Personen pro 

Erwerbslosenhaushalt reduziert dies die Zahl der armutsgefährdeten Personen um 640.000. 

(19) Mit der außerordentlich positiven Beschäftigungsentwicklung in Deutschland hat sich 

bereits in den letzten Jahren die Langzeitarbeitslosigkeit deutlich verringert. Im Jahresdurch-

schnitt 2010 betrug die Zahl der Langzeitarbeitslosen 1,38 Millionen Personen. Gegenüber 

dem Jahr 2008 ging sie damit um rund 15 Prozent oder über 240.000 Personen zurück (auf 

Basis der Arbeitskräfteerhebung von Eurostat; vgl. Schaubild 6).5 

Schaubild 6: Entwicklung von Arbeitslosigkeit und Langzeitarbeitslosigkeit 
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III. Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen des Rates 
der Europäischen Union für Deutschland 

(20) Im Rahmen des ersten Europäischen Semesters 2011 hat die Europäische Kommission 

die bisherigen Reformanstrengungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union bewertet. 

Der Rat der Europäischen Union hat – unter anderem auf Grundlage dieser Bewertung – 

länderspezifische Empfehlungen für weitere Strukturreformen ausgesprochen.  

                                                                                                                                                      
auch die weiteren qualitativen Ziele und Maßnahmen zur Armutsbekämpfung mit berücksichtigt wer-
den (siehe hierzu Kapitel V.9). 
5 Legt man die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zugrunde, lag die Zahl der Langzeitarbeitslosen 
im Jahresdurchschnitt 2011 bei rund 1,06 Millionen Personen (2010: rund 1,13 Millionen). Gegenüber 
dem Jahr 2008 ging sie damit um 20,5 Prozent oder gut 270.000 Personen zurück. 
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(21) Die Strukturreformen, die der Rat der Europäischen Union Deutschland für den Zeit-

raum 2011 bis 2012 empfohlen hat, wurden umfassend auf den Weg gebracht. Die vollstän-

dige Umsetzung einzelner Maßnahmen wird allerdings noch über das Jahr 2012 hinaus rei-

chen. In allen angesprochenen Bereichen – öffentliche Finanzen, Finanzmärkte, Erwerbsbe-

teiligung und Wettbewerb – konnten aber bereits erhebliche Fortschritte erzielt werden. Um-

fassende Projekte wie die deutsche Schuldenregel, der Ausbau der Kinderbetreuung oder 

die Novellierung des Telekommunikationsgesetzes wurden jeweils von einer Reihe weiterer 

Maßnahmen begleitet, die ebenfalls maßgeblich zur erfolgreichen Umsetzung der länder-

spezifischen Empfehlungen beigetragen haben.  

(22) Über die an Deutschland direkt gerichteten länderspezifische Empfehlungen hinaus 

wird Deutschland auch mit den Empfehlungen angesprochen, die der Rat der Europäischen 

Union an die Länder des Euroraums gerichtet hat. Diese betreffen zu großen Teilen Fragen 

der öffentlichen Finanzen und werden damit im Detail im Stabilitätsprogramm abgedeckt. 

Darüber hinaus werden Reformen im Dienstleistungssektor (vgl. Tz. (39)) und die vollständi-

ge Umsetzung der Selbstverpflichtungen im Rahmen des Euro-Plus-Pakts (vgl. Kapitel IV) 

angesprochen. 

1. Bereich Öffentliche Finanzen 

„Der Rat der Europäischen Union […] empfiehlt, dass Deutschland im Zeitraum 2011 und 
2012  

1. die Haushaltsstrategie für das Jahr 2012 und die Folgejahre in Übereinstimmung mit 
den Empfehlungen des Rates im Rahmen des Defizitverfahrens wie geplant umsetzt und 
dadurch den hohen Schuldenstand auf einen Abwärtspfad bringt; danach eine angemes-
sene Anstrengung zur strukturellen Anpassung im Hinblick auf das mittelfristige Ziel si-
cherstellt; eine vollständige Umsetzung der Schuldenregel auf Länderebene sicherstellt 
und den dazugehörigen Kontroll- und Sanktionsmechanismus weiter stärkt; an einem 
wachstumsfreundlichen Konsolidierungskurs festhält, insbesondere durch Sicherstellung 
angemessener Bildungsausgaben und durch weitere Erhöhung der Effizienz der öffentli-
chen Ausgaben für Gesundheitswesen und Langzeitpflege.“6  

(23) Schon im vergangenen Jahr unterschritt die Defizitquote für die öffentlichen Haushalte 

insgesamt mit 1,0 Prozent das 3-Prozent-Maastricht-Kriterium erneut deutlich. Deutschland 

erfüllte damit die Vorgaben des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts bereits zwei 

Jahre früher, als es im Defizitverfahren aus dem Jahr 2009 von der Europäischen Union ge-

fordert worden war (vgl. Schaubild 7).  

(24) Trotz zusätzlicher Haushaltsbelastungen sowie erheblicher Haushaltsrisiken aufgrund 

des schwierigen europäischen und weltwirtschaftlichen Konjunkturumfelds wird die Bundes-

                                                 
6 Amtsblatt der Europäischen Union vom 19.07.2011 
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regierung den eingeschlagenen Konsolidierungskurs entschlossen fortsetzen. Sie hält am 

Kurs strikter Ausgabendisziplin fest und trägt so wesentlich dazu bei, die Staatsquote anhal-

tend zurückzuführen. Die Bundesregierung hält damit den Abbaupfad für das strukturelle De-

fizit des Bundes ein, der von der Schuldenregel vorgegeben wird.  

(25) Auch die Länder haben im Jahr 2011 die Konsolidierung ihrer Haushalte vorangetrie-

ben. Sie haben die positive Entwicklung der Steuereinnahmen genutzt, um Finanzierungsde-

fizite deutlich zurückzuführen. Im Jahr 2012 wird der eingeschlagene Konsolidierungskurs 

fortgesetzt. Die Länder bekennen sich zum Ziel einer nachhaltigen Haushaltspolitik und wir-

ken darauf hin, dass die grundgesetzlich verankerte Schuldenbremse spätestens im Jahr 

2020 eingehalten wird. Durch Einhaltung der Schuldenbremse tragen Bund und Länder dazu 

bei, die deutsche Schuldenstandsquote, also den Schuldenstand im Verhältnis zum Bruttoin-

landsprodukt, nachhaltig zurückzuführen.  

(26) Der Konsolidierungsprozess wird durch den Stabilitätsrat, der die laufende Überwa-

chung der Haushalte von Bund und Ländern sicherstellt, unterstützt. Ziel ist es, drohende 

Haushaltsnotlagen frühzeitig zu erkennen, um rechtzeitig geeignete Gegenmaßnahmen ein-

zuleiten. 

(27) Um der Schuldenregel und dem Ziel tragfähiger Staatsfinanzen besser gerecht werden 

zu können, erfolgte im vergangenen Jahr die Aufstellung des Bundeshaushalts 2012 und des 

Finanzplans bis 2015 erstmals im Top-Down-Verfahren. Das Top-Down-Verfahren ermög-

licht, die Haushalts- und Finanzplanung frühzeitig und klar an politischen Prioritäten und 

wachstumsfreundlichen Schwerpunkten auszurichten (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 1). 
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Schaubild 7: Ausgaben, Einnahmen und Finanzierungssaldo des Staates 
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1) Ohne die Vermögenstransfers infolge der Übernahme der Schulden der Treuhandanstalt und der Wohnungsbauunternehmen der DDR. Inklusive dieses Effekts belief  
    sich das gesamtstaatliche Defizit auf  9,5 % des BIP.
2) Ohne UMTS-Erlöse. Inklusive dieses Effekts wies der Staatshaushalt einen Überschuss in Höhe von 1,1 % des BIP auf.  

(28) Die Bundesregierung hat den Bereich Bildung und Forschung in der laufenden Legisla-

turperiode mit zusätzlich 12 Milliarden Euro ausgestattet. Für die Jahre 2014 und 2015 ist 

vorgesehen, das erreichte Niveau fortzuschreiben. Dies ist zugleich ein Beitrag des Bundes, 

die FuE-Quote auf 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Dazu leisten auch die 

Länder und die privaten Akteure ihren Beitrag. Darüber hinaus werden die Investitionen in 

die Verkehrsinfrastruktur des Bundes in diesem Jahr um 500 Millionen Euro, in den Jahren 

bis 2016 um insgesamt nochmals 500 Millionen Euro erhöht. Der Anteil der Investitionsaus-

gaben im Bundeshaushalt wird so gestärkt. 

(29) Die Bundesregierung wird die Pflegeversicherung weiterentwickeln. Die Reform der So-

zialen Pflegeversicherung zielt insgesamt auf bedarfsgerechtere Leistungen. Der Grundsatz 

ambulant vor stationär wird weiter gestärkt. Zum Bürokratieabbau im Pflegebereich wird die 

Bundesregierung ein eigenes Maßnahmenpaket vorlegen. Die freiwillige private Vorsorge für 

Leistungen bei Pflegebedürftigkeit wird zusätzlich zum heutigen System der kapitalgedeck-

ten Altersvorsorge ab dem 1. Januar 2013 steuerlich gefördert. 

2. Bereich Finanzmärkte 

„Der Rat der Europäischen Union […] empfiehlt, dass Deutschland im Zeitraum 2011 und 
2012 […] 
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2. die strukturellen Schwächen im Finanzsektor behebt und zu diesem Zweck insbeson-
dere Landesbanken, die ein angemessen finanziertes und rentables Geschäftsmodell be-
nötigen, umstrukturiert.“  

(30) Um die temporär erhöhte Eigenkapitalquote bei systemrelevanten Banken im Rahmen 

des koordinierten Vorgehens der EU sicherzustellen, hat die Bundesregierung den Entwurf 

eines Zweiten Finanzmarktstabilisierungsgesetzes (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 2) verabschiedet. 

Damit erhält die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die Befugnis, für einzelne 

Institute höhere Eigenkapitalanforderungen festzusetzen, wenn dies erforderlich ist, um eine 

drohende Störung der Funktionsfähigkeit des Finanzmarktes abzuwenden.  

(31) Für den Fall, dass eine Bank in Schieflage gerät, bestehen in Deutschland seit 2011 

rechtliche Möglichkeiten, sie zu restrukturieren und notfalls geordnet abzuwickeln. Dieses In-

strumentarium wurde insbesondere für systemrelevante Banken entwickelt. Die Bankenauf-

sicht kann dann in die Geschäftsführung der Bank eingreifen und systemrelevante Ge-

schäftsbereiche ausgliedern und auf eine Brückenbank übertragen. Nicht systemrelevante 

Geschäftsbereiche können abgewickelt werden. Damit wird sichergestellt, dass auch private 

Gläubiger an Verlusten beteiligt werden können. Ein Fonds, der sich aus einer Bankenabga-

be speist, soll längerfristig die Restrukturierung finanzieren (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 3). 

(32) Die Finanzkrise hat Schwächen der Geschäftsmodelle einzelner Landesbanken deutlich 

werden lassen. Die Landesbanken dienen im Wesentlichen als Sparkassenzentralbanken 

und Geschäftsbanken für Unternehmen. Bei der Restrukturierung des Landesbankensektors 

wurden erste Konsolidierungsschritte vollzogen. Risikopositionen und nichtstrategische Ge-

schäftsbereiche wurden gebündelt und auf interne oder externe Abwicklungseinheiten verla-

gert, die Bilanzsummen wurden reduziert und die Kapitalbasis gestärkt. Zudem haben viele 

Landesbanken den Verwaltungsaufwand gesenkt und die Zahl ihrer Beschäftigten reduziert. 

In- und ausländische Standorte wurden geschlossen, Beteiligungen wurden abgebaut. Der 

eingeleitete Reformprozess wird von den betroffenen Ländern weiter konsequent vorange-

trieben. 

3. Bereich Erwerbsbeteiligung 

„Der Rat der Europäischen Union […] empfiehlt, dass Deutschland im Zeitraum 2011 und 
2012 […] 

3. die Erwerbsbeteiligung erhöht, indem es einen gerechteren Zugang zum allgemeinen 
und beruflichen Bildungssystem schafft und weitere Schritte unternimmt, um die hohe 
Steuer- und Abgabenbelastung in haushaltsneutraler Weise zu verringern und die Anreize 
zur Arbeitsaufnahme für Personen mit geringen Einkommensperspektiven zu verbessern; 
die Zahl der ganztägigen Kinderbetreuungsplätze und Ganztagsschulen erhöht; die Wir-
kungen der jüngsten Reformmaßnahmen zur Verringerung der steuerlichen Regelungen, 
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die potenzielle Zweitverdiener von der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit abhalten, beo-
bachtet und weitere Maßnahmen ergreift, sollten weiterhin Hemmnisse bestehen.“  

(33) Das Kinderförderungsgesetz hat die entscheidenden Voraussetzungen dafür geschaf-

fen, ein bedarfsgerechtes Kinderbetreuungsangebot zu ermöglichen und hierdurch Frauen 

stärker am Erwerbsleben zu beteiligen. Ab 1. August 2013 hat jedes Kind ab dem ersten Le-

bensjahr einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Bund und Länder haben bekräf-

tigt, am Ziel eines bedarfsgerechten Ausbaus mit einer zu erwartenden Betreuungsquote von 

bundesweit durchschnittlich 35 Prozent 2013 festzuhalten und ihre Ausbauanstrengungen 

weiter zu verstärken. Die Bundesregierung unterstützt dies mit einem Finanzierungsanteil 

von insgesamt 4 Milliarden Euro bis 2013 und ab 2014 dauerhaft jährlich 770 Millionen Euro 

an den Kosten des Ausbaus. Länder und Gemeinden haben zugesagt, sich mit jeweils 4 Mil-

liarden Euro an den Ausbaukosten zu beteiligen. 

Die zweite Evaluation der Umsetzung vom Mai 2011 zeigt, dass das Ausbauziel von 750.000 

Betreuungsplätzen bis 2013 erreicht werden kann (vgl. Schaubild 8). Zum 1. März 2011 be-

trug die Betreuungsquote für Kinder zwischen drei Jahren und dem Schulpflichtalter 93,5 

Prozent (alte Bundesländer: 93 Prozent, neue Bundesländer 95,8 Prozent, Berlin 94,6 Pro-

zent). Für die Altersgruppe der Kinder von 0 bis 3 Jahren betrug die Betreuungsquote bun-

desweit 25,4 Prozent (alte Bundesländer 20 Prozent, neue Bundesländer 49 Prozent, Berlin 

41,9 Prozent). In den westdeutschen Bundesländern, bei denen aufgrund des niedrigeren 

Ausgangspunktes ein hoher Ausbaubedarf gegeben ist, ist die Betreuungsquote seit 2008 

fast verdoppelt worden. 

Der dritte Zwischenbericht zur Evaluation des Kinderförderungsgesetzes wird 2012 einen 

besonderen Schwerpunkt auf die Qualität der Kinderbetreuung legen. Bei der Kindertages-

pflege fördert der Bund – unter anderem seit August 2011 mit einem Weiterbildungszu-

schuss – die Erst- und Weiterbildung von Tagespflegepersonen nach Mindeststandards. Im 

Jahr 2011 hat der Bund zudem das Programm Anschwung für frühe Chancen gestartet, das 

lokale Initiativen für frühkindliche Entwicklung fördert (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 7).  
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Schaubild 8: Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland 
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(34) Die Bundesregierung hat die Instrumente zur Förderung junger Menschen neu geord-

net. Mittlerweile unterstützen an 2.000 Schulen Berufseinstiegsbegleiter Schüler erfolgreich 

beim Übergang in die Ausbildung (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 52). Dieses Modell wird ab April 

2012 zum Regelinstrument. Die Bundesregierung hat darüber hinaus die Zahl der Vermittler 

im ESF-Programm Passgenaue Vermittlung Auszubildender an ausbildungswillige Unter-

nehmen verdoppelt (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 12). Die Chancen, die eine Ausbildung auch für 

leistungsstarke Jugendliche bietet, stehen im Mittelpunkt der von Bund und Wirtschaft im 

Rahmen des Ausbildungspakts getragenen Informationsoffensive Berufliche Bildung – prak-

tisch unschlagbar, die im November 2011 gestartet wurde und bis 2013 läuft (vgl. Tabelle I 

lfd. Nr. 13). Die Initiative Abschluss und Anschluss – Bildungsketten bis zum Ausbildungsab-

schluss hat das Ziel, Jugendliche beim Berufseinstieg zu begleiten und Warteschleifen im 

Übergangssektor zu vermeiden (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 14). Auch die Länder verbessern durch 

eigene Maßnahmen den Übergang zwischen Schule und Beruf in enger Zusammenarbeit mit 

den Kommunen und der Arbeitsverwaltung. Die Initiative zur Flankierung des Strukturwan-

dels (IFLAS) ermöglicht es Geringqualifizierten, einen Berufsabschluss oder eine Teilqualifi-

zierung zu erwerben, wenn eine Berufsausbildung an einem Stück nicht durchführbar ist (vgl. 

Tabelle I lfd. Nr. 15).  
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(35) Die Bundesregierung unterstützt Studierende in vielfältiger Weise. Sie hat im Jahr 2011 

das Deutschlandstipendium eingeführt (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 16). Es stellt Studierenden mo-

natlich 300 Euro zur Verfügung, von denen die Hälfte von privaten Mittelgebern, die andere 

Hälfte vom Staat getragen wird. 2011 konnten maximal 0,45 Prozent der Studierenden je 

Hochschule gefördert werden, 2012 wird diese Quote auf 1 Prozent gesteigert. Schwerpunk-

te der Studierendenförderung liegen auch auf der Verbesserung der Chancengerechtigkeit 

für Frauen in MINT-Berufen und der Mobilität von Studierenden (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 17). 

(36) Die Bundesregierung wird ihren Weg zu Gunsten von mehr Beschäftigung weitergehen. 

Mit dem Gesetz zum Abbau der kalten Progression leistet die Bundesregierung einen Beitrag 

zur Senkung der Steuer- und Abgabenbelastung (vgl. Kasten 2,Nr. 2). Die vom Arbeitskreis 

Steuerschätzungen im November 2011 prognostizierten Steuermehreinnahmen für die 

nächsten Jahre eröffnen hierfür einen gesamtstaatlichen finanziellen Spielraum von jährlich 

sechs Milliarden Euro. Eine regelmäßige Überprüfung der Wirkung der kalten Progression im 

Tarifverlauf soll ab der 18. Legislaturperiode im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfinden. 

Weitere Anreize zur Beschäftigungsaufnahme insbesondere für Menschen mit geringen Ein-

kommensperspektiven entstanden durch die Absenkung des Rentenbeitragssatzes von 19,9 

auf 19,6 Prozent zum 1. Januar 2012. 

(37) Die Bundesregierung hat die Freibeträge von Erwerbseinkommen beim Bezug von Ar-

beitslosengeld II bereits im vergangenen Jahr weiterentwickelt. Dadurch werden Leistungs-

bezieher in ihrer Bereitschaft unterstützt, eine voll sozialversicherungspflichtige Beschäfti-

gung aufzunehmen, und gleichzeitig wird einer übermäßigen Inanspruchnahme von Kleinst-

erwerbstätigkeiten und anderen Beschäftigungsverhältnissen, die Schwarzarbeit vertuschen 

sollen, entgegengewirkt. Die Auswirkungen der aktuellen Freibeträge auf den Arbeitsmarkt 

werden nun beobachtet, um in diesem Jahr gegebenenfalls die erforderlichen Maßnahmen 

zu ergreifen (vgl. Tabelle I lfd. Nr.19). 

Die Bundesregierung prüft die Erhöhung und Dynamisierung der Grenze sozialversiche-

rungsfreier Mini-Jobs. Diese Prüfung ist noch nicht abgeschlossen.  

(38) Ehegatten können zwischen verschiedenen Lohnsteuerklassenkombinationen sowie 

dem im Jahr 2009 als zusätzliche Option eingeführten Faktorverfahren wählen. Dies gestat-

tet, eine für jeden Ehepartner individuell zutreffende monatliche Steuerbelastung mit 

Lohnsteuer zu erreichen. Nachzahlungen oder Erstattungen im Verfahren der Einkommens-

teuerveranlagung können so weitgehend vermieden werden. Die gemeinsame steuerliche 

Veranlagung zur Einkommensteuer ermöglicht den Ehepartnern die freie Entscheidung dar-

über, wer das Familieneinkommen erwirtschaftet. Durch das mit der Zusammenveranlagung 

zur Einkommensteuer anzuwendende Splitting-Verfahren werden die Ehepartner im Ergeb-
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nis so gestellt, als ob jeder Ehegatte die Hälfte des gemeinsamen Einkommens individuell 

versteuern müsste. Damit ist das Ehegattensplitting ein neutrales Verfahren, das die Ehe-

partner im Hinblick auf ihren Beitrag zum Familieneinkommen gleich behandelt, ohne darauf 

abzustellen, ob der Ehemann oder die Ehefrau das Erwerbseinkommen erwirtschaftet. Die 

Zusammenveranlagung einschließlich des Ehegattensplittings ist für Ehegatten insgesamt 

betrachtet zwar regelmäßig günstiger. Sie können jedoch darauf verzichten und stattdessen 

die getrennte Veranlagung zur Einkommensteuer wählen, die den Prinzipien der Individual-

besteuerung Rechnung trägt. Derzeit wenden rund 12,6 Millionen steuerpflichtige Ehepaaren 

das Splitting-Verfahren an. 

Regelmäßig wird darauf geachtet, welche Wirkungen das Ehegattensplitting entfaltet. Diese 

werden auch im Rahmen der Gesamtevaluation der ehe- und familienbezogenen Leistungen 

und Maßnahmen, die derzeit im Auftrag der Bundesregierung durchgeführt wird, bis zum 

Jahr 2013 wissenschaftlich untersucht. 

4. Bereich Wettbewerb 

„Der Rat der Europäischen Union […] empfiehlt, dass Deutschland im Zeitraum 2011 und 
2012 […] 

4. ungerechtfertigte Beschränkungen bei bestimmten freien Berufen und im Handwerk 
abschafft; den Wettbewerb in den Netzindustrien intensiviert, die Aufsichtsfunktion der 
Bundesnetzagentur im Schienensektor stärkt und sich im Zusammenhang mit dem ange-
kündigten nationalen Energiekonzept darauf konzentriert, die langfristige Kostenwirksam-
keit des Erneuerbare-Energien-Gesetzes zu erhöhen und gleichzeitig zu gewährleisten, 
dass die Bereiche Erzeugung und Übertragung tatsächlich voneinander unabhängig sind, 
und die grenzübergreifenden Verbindungen verbessert.“ 

(39) Die EU stellt in ihren länderspezifischen Empfehlungen zunächst fest, dass in Deutsch-

land bei der Steigerung des Wettbewerbs im Dienstleistungssektor in den letzten Jahren 

große Fortschritte erzielt wurden.  

(40) Einschränkungen der Berufszulassung und -ausübung sind in Deutschland grundsätz-

lich unzulässig. Sie sind verfassungsrechtlich nur dann möglich, wenn das Allgemeinwohl 

dies rechtfertigt. Beispielsweise bestehen bei 153 der Berufe, die in den Anwendungsbereich 

der europäischen Berufsanerkennungsrichtlinie fallen, in Deutschland Anforderungen an die 

Berufsqualifikation.7 Dies betrifft Freie Berufe, Handwerksberufe und sonstige Gewerbe. Nur 

vier Berufe sind ausschließlich in Deutschland reglementiert. Insgesamt sind in Deutschland 

im europäischen Vergleich unterdurchschnittlich viele Berufe reglementiert.  

                                                 
7 Vgl. Datenbank der Europäischen Kommission. 
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(41) Rund 570.000 Selbständige gehören einem reglementierten Freien Beruf an. Deutsch-

land hat bereits in den vergangenen Jahren die Regulierung der Freien Berufe deutlich ge-

öffnet: Beispielsweise wurden Werbeverbote weitestgehend gelockert oder sogar aufgeho-

ben. Fortbestehende Reglementierungen bei Freien Berufen sind wohl begründet: So erfül-

len Rechtsanwälte als Organe der Rechtspflege einen Allgemeinwohlauftrag und müssen 

unabhängig sein, Ärzte und Apotheker sichern die öffentliche Gesundheit, und bei Architek-

ten und anderen Ingenieuren gilt es, Gefahren für Leib und Leben Dritter zu vermeiden. 

Hindernisse für den innergemeinschaftlichen Handel von Waren und Dienstleistungen erge-

ben sich aus diesen Reglementierungen in aller Regel nicht. Die in Deutschland reglemen-

tierten Freien Berufe sind in vielen anderen EU-Mitgliedstaaten ebenfalls reglementiert und 

unterfallen in der Regel der Berufsanerkennungsrichtlinie. Zum Teil gibt es branchenspezifi-

sche Richtlinien auf EU-Ebene wie für Rechtsanwälte oder Abschlussprüfer. 

(42) Das Handwerksrecht in Deutschland wurde in den Jahren 2003 bis 2010 maßgeblich li-

beralisiert; viele Handwerke sind seitdem zulassungsfrei. Bei 110 von 151 Gewerben des 

Handwerks besteht nunmehr die Gewerbefreiheit. Sie ist nur noch dort durch eine Meister-

pflicht eingeschränkt, wo es beispielsweise für die Vermeidung von Gefahren für Leib und 

Leben Dritter und die Sicherung der Ausbildungsleistung geboten ist.  

Doch auch bei der Meisterpflicht gelten eine Vielzahl von Ausnahmebestimmungen, bei-

spielsweise für Personen mit einer einschlägigen Ausbildung und berufspraktischer Erfah-

rung in leitender Stellung. Im zulassungspflichtigen Handwerk wird bei einfachen Tätigkeiten 

in den Kernbereichen auf die Meisterprüfung verzichtet. Zudem werden auch Ingenieure, 

Absolventen von technischen Hochschulen oder von staatlichen oder staatlich anerkannten 

Schulen für Technik und Gestaltung zugelassen. Entsprechend haben nur noch 38 Prozent 

der Neuzulassungen eine Meisterprüfung absolviert. Die – prüfungsrelevante – Zugangshür-

de hat sich dem europäischen Niveau nach der Berufsanerkennungsrichtlinie angeglichen.  

Im Schornsteinfegerrecht wurde mit Umsetzung der Niederlassungs- und der Dienstleis-

tungsfreiheit für mehr Wettbewerb gesorgt. Die Gebührenordnung wird ab dem Jahr 2013 

entfallen.  

Mit Anerkennungsgesetz können ab April 2012 alle ausländischen Aus- und Weiterbildungs-

abschlüsse, die sich auf einen Referenzberuf im Handwerk beziehen, in einem Anerken-

nungsverfahren auf Gleichwertigkeit geprüft werden. (vgl. Tz (54)). Hierbei wird ebenfalls die 

Berufserfahrung berücksichtigt. 

(43) Beim sonstigen Gewerbe sind nach dem Grundsatz der Gewerbefreiheit Reglementie-

rungen die Ausnahme. In Deutschland mussten in manchen Bereichen sogar Reglementie-
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rungen aufgrund von Vorgaben des EU-Rechts eingeführt werden, wie das Beispiel der Ver-

sicherungsvermittler zeigt.  

(44) Die Bundesregierung wird prüfen, inwieweit bestehende Berufszugangs- und -

ausübungsbeschränkungen weiter gelockert werden können, ohne Qualität und Sicherheit zu 

gefährden. Auf europäischer Ebene werden beispielsweise derzeit Maßnahmen zur Reform 

der Abschlussprüfung diskutiert. Allerdings sollte dies nicht auf Kosten der Qualität gehen. 

Nach Auffassung der Bundesregierung muss eine Verbesserung der Qualität der Abschluss-

prüfung und der Aussagekraft des Ergebnisses der Prüfung im Vordergrund stehen.  

(45) Für einen freien Dienstleistungsverkehr in Europa müssen häufig weniger rechtliche als 

nicht-rechtliche Barrieren überwunden werden. Dies haben Umfragen bei den Dachverbän-

den der deutschen Wirtschaft ergeben. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen sind 

Sprachschwierigkeiten, kulturelle Eigenheiten und mangelndes Vertrauen der Verbraucher in 

Dienstleister aus anderen Ländern die entscheidenden Barrieren. Mit der Umsetzung der 

Dienstleistungsrichtlinie wurden hier Erleichterungen geschaffen (vgl. Kasten 1). Mit dem 

Netz der Einheitlichen Ansprechpartner haben Dienstleister flächendeckend die Möglichkeit, 

vor Ort und elektronisch die für die Aufnahme und Ausübung ihrer Tätigkeit notwendigen In-

formationen zu erhalten. Die Bundesregierung würde eine gemeinsame europäische Initiati-

ve begrüßen, die zum Ziel hat, die entscheidenden nicht-rechtlichen Hürden im innergemein-

schaftlichen Dienstleistungsverkehr weiter abzubauen. 

(46) Die Bundesregierung will den Wettbewerb auf der Schiene weiter stärken. Dafür novel-

liert sie das Regulierungsrecht für den Eisenbahnsektor. Insbesondere werden die Regeln 

für die Entgelte, die die Eisenbahnverkehrsunternehmen für das Benutzen von Schienen und 

Bahnhöfen zahlen müssen, grundlegend überarbeitet. Dadurch soll die Eisenbahninfrastruk-

tur effizienter bereitgestellt und der Marktzugang z.B. für neue Wettbewerber verbessert 

werden. Die Befugnisse der Bundesnetzagentur (BNetzA) werden gestärkt (vgl. Tabelle I lfd. 

Nr. 20). 

Im Schienenpersonennahverkehr können Länder und Eisenbahnverkehrsunternehmen auf 

der Grundlage des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen verstärkt die Möglichkei-

ten und Chancen wettbewerblicher Vergabeverfahren nutzen. Auch mit dem Gesetz zur Än-

derung personenbeförderungsrechtlicher Vorschriften stärkt die Bundesregierung den Wett-

bewerb im Verkehrsbereich. Um das privatwirtschaftliche Engagement im Öffentlichen Per-

sonennahverkehr zu sichern, wird der Grundsatz des Vorrangs eigenwirtschaftlicher Ver-

kehrsleistungen beibehalten. Wettbewerbliche Vergabeverfahren sollen bei öffentlich geför-

derten Verkehrsleistungen für die beste Verkehrsleistung sorgen. Außerdem soll der Fern-
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buslinienverkehr weitgehend liberalisiert werden, um den Wettbewerb zu stärken und das 

Verkehrsangebot für den Verbraucher zu verbessern (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 21 und 22). 

(47) Mit der Novellierung des Telekommunikationsgesetzes (TKG) stärkt die Bundesregie-

rung den Wettbewerb und Verbraucherschutz im Telekommunikationssektor (vgl. Tabelle I 

lfd. Nr. 23). Zudem werden die Rahmenbedingungen für wettbewerbskonforme Investitionen 

in neue hochleistungsfähige Netze verbessert. Dies geschieht vor allem durch folgende 

Maßnahmen:  

• Das TKG gibt der Bundesnetzagentur investitionsfreundliche Regulierungsgrundsätze 

vor. So muss sie bei ihren Entscheidungen – z.B. bei der Regulierung von Entgelten – 

die Investitionsrisiken und Kooperationen der Unternehmen beim Auf- und Ausbau der 

TK-Infrastrukturen berücksichtigen. 

• Die Planungssicherheit der Unternehmen wird erhöht. Ein neuer Regulierungsgrundsatz 

für die Bundesnetzagentur ist, dass Unternehmen Regulierungen besser vorhersehen 

können. Die Regulierungsstrategien können in Form von Verwaltungsvorschriften veröf-

fentlicht werden. Zudem erhalten Unternehmen gegenüber der Bundesnetzagentur ein 

Auskunftsrecht bezüglich der zu erwartenden regulatorischen Rahmenbedingungen.  

• Vorgaben, alternative Infrastrukturen wie Abwasserkanäle und Energienetze mitzunut-

zen, erleichtern zukünftig den Netzausbau. Auch können so Ausbaukosten eingespart 

werden. Der Bund muss künftig die Mitnutzung seiner Infrastrukturen, z. B. von Bundes-

straßen und Eisenbahntrassen, für den Ausbau neuer Telekommunikationsnetze gestat-

ten. Die Bundesnetzagentur kann Informationen über verfügbare Infrastruktureinrichtun-

gen erheben und zur Verfügung stellen. Das so entstehende Infrastrukturverzeichnis er-

gänzt den bestehenden Infrastrukturatlas.  

• Die bestehende Duldungspflicht für Grundstückseigentümer wird erweitert. Sie bezieht 

sich auf den Anschluss der auf dem Grundstück befindlichen Gebäude an Telekommuni-

kationsnetze der nächsten Generation (sog. Hausstich). Dem Eigentümer dürfen hierbei 

allerdings keine Kosten entstehen. 

• Glasfaserleitungen dürfen zukünftig, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, mit 

einer geringeren Tiefe verlegt werden (sog. Microtrenching). Dies spart ebenfalls Zeit und 

Kosten. 

(48) Die Bundesregierung beabsichtigt, den wettbewerblichen Rahmen im Postbereich zu 

überprüfen.  

(49) Produzenten von Strom aus erneuerbaren Energien dürfen den von ihnen produzierten 

Strom in das Stromnetz einspeisen (Einspeisevorrang) und erhalten garantierte, in aller Re-
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gel über dem Marktpreis liegende Mindestvergütungen. Dieses Prinzip gewährleistet eine 

hohe Investitionssicherheit. Um die Stromverbraucher trotz dieser ambitionierten Ausbauzie-

le nicht übermäßig mit Förderkosten zu belasten, hat die Kosteneffizienz der Förderinstru-

mente für die Bundesregierung eine hohe Bedeutung. In dem zum 1. Januar 2012 novellier-

ten Erneuerbare-Energien-Gesetz werden erstmalig gezielte Anreize für eine stärkere Markt- 

und Systemintegration der erneuerbaren Energien gesetzt (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 24). So wur-

de insbesondere eine optionale Marktprämie für Strom aus erneuerbaren Energieträgern 

eingeführt. Sie fördert Produzenten, die nicht die EEG-Festpreisvergütung nutzen, sondern 

Strom aus erneuerbaren Energieträgern am Markt verkaufen. Dies wird durch eine Flexibili-

tätsprämie für Biogasanlagen flankiert, die bedarfsgerecht Strom einspeisen. Zusätzliche 

Nachhaltigkeits-Anforderungen an die geförderte Stromerzeugung aus Biomasse sollen ei-

nen möglichst hohen Klimaschutzbeitrag der Bioenergie sicherstellen und Naturschutzinte-

ressen wahren, ohne die EEG-Vergütung für Strom aus Biomasse zu erhöhen. Schließlich 

wird auch die Abschmelzung der Photovoltaik-Vergütungen fortgesetzt, um sie an die Ent-

wicklung des Marktes anzupassen, der derzeit durch Überkapazitäten und Preisverfall bei 

den Solaranlagen gekennzeichnet ist. 

(50) Um Fehlverhalten bei der Preisbildung im Großhandelsmarkt aufzudecken und den 

Wettbewerb auf den Strommärkten zu stärken, wird die Bundesregierung eine Markttranspa-

renzstelle für den Großhandel mit Strom und Gas einrichten. Die Markttransparenzstelle soll 

Anfang 2013 ihre Arbeit aufnehmen. 

Kasten 1: Umsetzung der Prioritäten aus dem Jahreswachstumsbericht der Europä-
ischen Kommission8 

In ihrem zweiten Jahreswachstumsbericht, mit dem die Europäische Kommission den 
Startschuss für das Europäische Semester gab, spricht die Kommission vor allem die 
Umsetzung der bereits beschlossenen Maßnahmen zur Stabilisierung der Schuldenkrise 
an – mit klarem Schwerpunkt auf der Stärkung des Wachstums. 

Deutschland begrüßt und unterstützt die von der Kommission in ihrem Jahreswachstums-
bericht genannten prioritären Bereiche zur Stärkung des Wachstums. Diese sind 

• wachstumsorientierte fiskalische Konsolidierungsmaßnahmen, 

• die Wiederherstellungen eines normalen Kreditvergabeverhaltens der Banken, 

• die nachhaltige Stärkung von Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit, 

• die Eindämmung der Arbeitslosigkeit und der sozialen Folgen der Krise und  

• die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung. 

                                                 
8 Vgl. Mitteilungen der Kommission: Jahreswachstumsbericht 2012. Brüssel, den 23.11.2011. 
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Mit der Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen (vgl. Kapitel III), des deutschen 
Aktionsprogramm 2011 für den Euro-Plus-Pakt (vgl. Kapitel IV) und weiteren Maßnahmen 
zur Erreichung der Europa 2020-Ziele (vgl. Kapitel V) werden die genannten prioritären 
Bereiche in Deutschland umfassend abgedeckt. 

Die Europäische Kommission hat darüber hinaus in den Anhängen zum Jahreswachs-
tumsbericht weitere Maßnahmen mit großem Wachstumspotenzial vorgeschlagen. Viele 
davon fordern zunächst die weitere Behandlung auf europäischer Ebene. Die bereits auf 
EU-Ebene erzielten Vereinbarungen wurden in Deutschland konsequent erfüllt: 

• Vollständige Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie 
Um den Binnenmarkt für Dienstleistungen weiter zu verbessern, wurden mit der Um-
setzung der Dienstleistungsrichtlinie weitere Erleichterungen geschaffen. Mit dem seit 
Anfang 2010 bestehenden Netz der Einheitlichen Ansprechpartner haben Dienstleister 
in Deutschland flächendeckend die Möglichkeit, vor Ort und elektronisch die für die 
Aufnahme und Ausübung ihrer Tätigkeit notwendigen Informationen zu erhalten (vgl. 
Tz (45)). 

• Vollendung des Energiebinnenmarkts 
Die Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes setzt die Binnenmarktrichtlinien Strom und 
Gas des 3. Energiebinnenmarktpakets der EU zur Regulierung der Elektrizitäts- und 
Gasversorgungsnetze um (vgl. Tz (64)). 

• Vollständige Umsetzung des Freihandelsabkommens mit Korea 
Die Bundesregierung unterstützt die rasche vollständige Umsetzung des am 
01.07.2011 vorläufig in Kraft getretenen Freihandelsabkommens mit Südkorea (vgl. Tz 
(104)). 

IV. Der Euro-Plus-Pakt 

(51) Der auf deutsche und französische Initiative hin im vergangenen Jahr von den europäi-

schen Staats- und Regierungschefs beschlossene Euro-Plus-Pakt soll insbesondere die 

Wettbewerbsfähigkeit der Teilnehmerstaaten verbessern. Dies ist wesentlich, um eine höhe-

re Beschäftigung sowie ein dauerhaftes und stetiges Wachstum zu erreichen und so einen 

Beitrag zu leisten, dass alle Mitgliedstaaten in der Lage sind, dauerhaft die Tragfähigkeit ih-

rer öffentlichen Finanzen zu gewährleisten. Dem Pakt haben sich neben allen Euro-

Mitgliedstaaten auch sechs Nicht-Euro-Mitgliedstaaten angeschlossen (Dänemark, Polen, 

Lettland, Litauen, Bulgarien und Rumänien); er steht weiterhin den anderen EU-

Mitgliedstaaten zur Teilnahme offen. Der Pakt nennt vier Zielbereiche: 

• Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 

• Förderung der Beschäftigung 

• Verbesserung der langfristigen Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen 

• Stärkung der Finanzstabilität 
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Die Teilnehmerstaaten am Euro-Plus-Pakt verpflichten sich jährlich auf höchster Ebene zu 

konkreten Maßnahmen, mit denen die Ziele des Pakts verwirklicht werden sollen. Diese 

Selbstverpflichtungen sind innerhalb von 12 Monaten umzusetzen. Die Auswahl der Selbst-

verpflichtungen liegt in nationaler Verantwortung, soll aber insbesondere Probleme in den 

vier genannten Zielfeldern adressieren. Die letztjährigen sowie die jeweils neuen Selbstver-

pflichtungen sind in den Nationalen Reformprogrammen sowie in den Stabilitätsprogrammen 

darzulegen und werden von der Kommission, dem Rat und der Euro-Gruppe im Rahmen des 

Europäischen Semesters bewertet.  

1. Deutsches Aktionsprogramm 2011 für den Euro-Plus-Pakt 

(52) Die Bundesregierung hat am 23. März 2011 das deutsche Aktionsprogramm 2011 mit 

22 Selbstverpflichtungen beschlossen, die wie folgt umgesetzt wurden. 

Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 

„1. Mit dem Rahmenprogramm Schlüsseltechnologien und Querschnittsmaßnahmen (Ar-
beitstitel) soll die Spitzenstellung Deutschlands in den Schlüsseltechnologien gesichert 
und ausgebaut werden.“9 

(53) Die Forschungsschwerpunkte des Rahmenprogramms liegen in den Bereichen Nano-

technologie, Photonik, IKT-Systeme, Produktionstechnologien und Dienstleistungen. Zudem 

werden flankierende innovationspolitische Querschnittsmaßnahmen und neue strategische 

Ansätze zur Förderung von Innovationen initiiert. Das Rahmenprogramm wird gegenwärtig 

abschließend abgestimmt.  

„2. Die Bundesregierung hat im März 2011 einen Gesetzentwurf beschlossen, dessen Ziel 
es ist, die Einbindung von Fachkräften mit Auslandsqualifikationen in das Wirtschaftsle-
ben maßgeblich zu verbessern und die Integration von Migrantinnen und Migranten in den 
deutschen Arbeitsmarkt zu fördern.“ 

(54) Die Bundesregierung hat ein Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerken-

nung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen vorgelegt, mit dem ausländische Be-

rufsausbildungen künftig besser gewürdigt werden (vgl. Tabelle II lfd. Nr. 1). Das Gesetz 

wurde am 29. September 2011 im Deutschen Bundestag verabschiedet, der Bundesrat hat 

am 4. November 2011 zugestimmt. Es wird am 1. April 2012 in Kraft treten. 

Das Gesetz sieht im Zuständigkeitsbereich des Bundes für alle Personen mit einem im Aus-

land erworbenen Abschluss einen Anspruch auf eine individuelle Gleichwertigkeitsprüfung 

durch ein transparentes, zügiges Bewertungsverfahren vor. Gleichzeitig besteht weiter die 

                                                 
9 Vgl. Nationales Reformprogramm Deutschland 2011. 
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Notwendigkeit, die Anerkennungspraxis beim Vollzug des Bundesgesetzes auch zwischen 

den Ländern zu vereinheitlichen. Die Länder sind bestrebt, die Verfahren und Zuständigkei-

ten zu bündeln und zu vereinheitlichen. Daneben haben die Länder für die Berufe, die in ih-

rer Zuständigkeit geregelt sind, ein Musteranerkennungsgesetz für einheitliche Verfahrens-

abläufe erarbeitet. Gleichwertigkeitsentscheidungen eines Landes sollen auch in allen ande-

ren Ländern Gültigkeit besitzen. 

„3. Die Bundesregierung fördert mit der Exzellenzinitiative Graduiertenschulen, Exzel-
lenzcluster und Zukunftskonzepte an Hochschulen. Ziel ist die Förderung von international 
sichtbarer Spitzenforschung einschließlich der Nachwuchsförderung.“ 

(55) Die Exzellenzinitiative wird fortgesetzt. Mir ihr fördern Bund und Länder Exzellenzc-

luster, Graduiertenschulen und Zukunftskonzepte von Universitäten. In der zweiten Phase 

bis 2017 stellen Bund und Länder ein Gesamtfördervolumen von 2,7 Milliarden Euro zur Ver-

fügung. Die Förderentscheidung zur zweiten Phase fällt im Sommer 2012 (vgl. Tabelle II lfd. 

Nr. 3). 

„4. Der Bund stellt für den Hochschulpakt in den Jahren 2011 bis 2015 insgesamt Mittel in 
Höhe von rund 4,7 bis 4,9 Mrd. Euro zur Verfügung, die Länder stellen die Gesamtfinan-
zierung sicher.“ 

(56) Bund und Länder haben den Hochschulpakt 2020 für eine zweite Programmphase von 

2011 bis 2015 verlängert (vgl. Tabelle II lfd. Nr. 4).  

Der Hochschulpakt 2020 besteht aus drei Säulen. Ziel der ersten Säule ist ein bedarfsge-

rechtes Studienangebot. Bis zum Jahr 2010 wurde das Ziel von rund 90.000 zusätzlichen 

Studienanfängern um mehr als das Doppelte übertroffen. In der zweiten Phase des Pakts 

von 2011 bis 2015 wird sich die Zahl der zusätzlichen Studienanfänger aufgrund der Ausset-

zung von Wehr- und Zivildienst – je nach Inanspruchnahme der Bundesfreiwilligendienste – 

auf rund 320.000 bis 335.000 Personen erhöhen; prognostiziert worden waren ursprünglich 

275.420 zusätzliche Studienanfänger. Daher stellt der Bund in der zweiten Phase mit 4,7 bis 

4,9 Milliarden Euro insgesamt deutlich mehr Mittel als zuvor vorgesehen für den Ausbau der 

Studienangebote zur Verfügung. Die Länder stellen die Gesamtfinanzierung sicher.  

Über die zweite Säule des Paktes finanziert der Bund pauschale Zuschläge in Höhe von 20 

Prozent auf Projekte, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert werden. Für 

diese Stärkung der Forschung an Hochschulen stehen in den Jahren 2011 bis 2015 rund 

1,7 Milliarden Euro zur Verfügung.  

Als dritte Säule des Hochschulpaktes wurde das Programm für bessere Studienbedingungen 

und mehr Qualität in der Lehre (Qualitätspakt Lehre) beschlossen. Der Bund stellt hierfür bis 
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2020 rund 2 Milliarden Euro zur Verfügung, die Länder stellen die Gesamtfinanzierung si-

cher. Davon profitieren 186 Hochschulen in Deutschland (vgl. Tabelle II lfd. Nr. 5).  

„5. Die Bundesregierung setzt den Weg des Ausbaus und der Verbesserung der Qualität 
der Kinderbetreuung konsequent fort. Die „Offensive frühe Chancen: Schwerpunkt-Kitas 
Sprache & Integration“ ist ein weiterer wichtiger Schritt auf diesem Weg.“ 

(57) Ab 2013 hat jedes Kind ab dem ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf einen 

Betreuungsplatz. Die Evaluation zeigt, dass das Ausbauziel von 750.000 Betreuungsplätzen 

bis 2013 erreicht werden kann (vgl. Tz. (33)). Bei der Kindertagespflege fördert der Bund – 

unter anderem seit August 2011 mit einem Weiterbildungszuschuss – die Erst- und Weiter-

bildung von Tagespflegepersonen nach Mindeststandards. Im Jahr 2011 hat der Bund zu-

dem das Programm Anschwung für frühe Chancen gestartet, das lokale Initiativen für früh-

kindliche Entwicklung fördert (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 7).  

(58) Ein besonderes Augenmerk gilt der Erhöhung der Bildungschancen von Kindern und 

Jugendlichen in sozialen Risikolagen. Mit der Offensive Frühe Chancen verstärkt der Bund 

die frühe Sprachförderung, um die Chancen für eine erfolgreiche Teilhabe am Bildungssys-

tem zu erhöhen. Dafür stellt der Bund bis zum Jahr 2014 rund 400 Millionen Euro zur Verfü-

gung. Im ersten Quartal 2012 werden weitere 1.000 Schwerpunkt-Kitas bewilligt, so dass 

dann an insgesamt rund 4.000 Standorten die Sprachentwicklung der Kinder besonders ge-

fördert werden kann (vgl. Tabelle II lfd. Nr. 6). Zudem werden lokale Bündnisse für Bildung 

gegründet, die ab 2013 außerschulische Maßnahmen insbesondere der kulturellen Bildung 

für bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche durchführen (vgl. Tabelle II lfd. Nr. 7).  

„6. Die Bundesregierung wird die Mittel für den Aus- und Neubau sowie Erhalt der Ver-
kehrsinfrastruktur des Bundes 2012 auf rd. 10 Mrd. € aufstocken.“ 

(59) Die Bundesregierung hat die jährlichen Investitionen in Schiene, Straße und Wasser-

straße in der mittelfristigen Finanzplanung auf einem hohen Niveau von rund 10 Milliarden 

Euro stabilisiert. Darüber hinaus hat die Bundesregierung die Investitionen in die Verkehrs-

infrastruktur des Bundes für das Jahr 2012 um 500 Millionen Euro und für den Zeitraum 2013 

bis 2016 um insgesamt nochmals 500 Millionen Euro erhöht. 

„7. Deutschland wird mit der Novellierung des Telekommunikationsgesetzes die Voraus-
setzungen für einen vorrangig marktgetriebenen Ausbau einer leistungsfähigen Breitband-
infrastruktur weiter verbessern.“ 

(60) Mit der Novellierung des Telekommunikationsgesetzes stärkt die Bundesregierung den 

Wettbewerb und Verbraucherschutz im Telekommunikationssektor. Zudem werden die 

Rahmenbedingungen für wettbewerbskonforme Investitionen in neue hochleistungsfähige 

Netze verbessert (vgl. Tz. (47) und Tabelle I lfd. Nr. 23). 
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Die Novellierung des Telekommunikationsgesetzes wurde im Oktober 2011 vom Bundestag 

beschlossen. In dem vom Bundesrat angerufenen Vermittlungsausschuss kam es am 

8. Februar 2012 zu einer Einigung. Das Gesetz wird voraussichtlich Anfang März 2012 in 

Kraft treten. 

„8. Die Bundesregierung wird ein „Regierungsprogramm Elektromobilität“ zur umfassen-
den Innovationsförderung im Bereich elektrischer Antriebe vorlegen. (Veröffentlichung des 
Regierungsprogramms Elektromobilität voraussichtlich im Juni)“ 

(61) Die Bundesregierung hat bereits im Mai 2011 ein Regierungsprogramm Elektromobilität 

beschlossen, das derzeit zügig umgesetzt wird. Für die erfolgreiche Einführung der Elektro-

mobilität in Deutschland ist es aus Sicht der Bundesregierung erforderlich, Kräfte, Wissen, 

Erfahrungen und Aktivitäten in diesem Bereich zu bündeln. Hierzu sollen unter anderem mit 

dem Aufbau von regionalen Schaufenstern und der Entwicklung von technischen Leucht-

turmprojekten zwei innovative Instrumente etabliert werden, die insbesondere auch FuE-

Aspekte der Elektromobilität adressieren. Darüber hinaus fördert die Bundesregierung auch 

die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie mit dem Nationalen Innovationsprogramm 

in Höhe von 700 Millionen Euro bis zum Jahr 2016. 

„9. Deutschland wird den Wettbewerb bei Strom und Gas stärken: Für den Großhandel 
mit Strom und Gas wird eine Markttransparenzstelle eingerichtet, um Preismanipulationen 
zu Lasten der Energieverbraucher schnell aufdecken und sanktionieren zu können.“ 

(62) In dem zum 1. Januar 2012 novellierten Erneuerbare-Energien-Gesetz werden erstma-

lig gezielte Anreize für eine stärkere Markt- und Systemintegration der erneuerbaren Ener-

gien gesetzt (vgl. Tz (49) und Tabelle I lfd. Nr. 24). 

(63) Um Fehlverhalten bei der Preisbildung im Großhandelsmarkt aufzudecken und den 

Wettbewerb auf den Strommärkten zu stärken, wird die Bundesregierung eine Markttranspa-

renzstelle für den Großhandel mit Strom und Gas einrichten. Die Markttransparenzstelle soll 

Anfang 2013 ihre Arbeit aufnehmen. 

„10. Auch durch die Umsetzung der Dritten Binnenmarktrichtlinie Strom/Gas in nationales 
Recht (Novellierung des EnWG) soll der Wettbewerb auf den Strom- und Gasmärkten 
weiter gestärkt werden. Zugleich werden die Voraussetzungen für einen beschleunigten 
Netzausbau geschaffen.“ 

(64) Die Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes setzt die Binnenmarktrichtlinien Strom und 

Gas des 3. Energiebinnenmarktpakets der EU zur Regulierung der Elektrizitäts- und Gasver-

sorgungsnetze um. Die Novelle stellt einen offenen, fairen und wettbewerbsgerechten Netz-

zugang für alle Anbieter sicher, schafft Grundlagen für ein beschleunigtes, transparentes 

Planungs- und Genehmigungsverfahren für die Stromnetze, die Ausgangspunkt für die wei-

terführenden Regelungen des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes sind. Ziel ist es, einen 
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wirksamen und unverfälschten Wettbewerb bei der Versorgung mit Elektrizität und Gas zu 

gewährleisten. Das Gesetz trägt so zu einer sicheren, preisgünstigen, effizienten und um-

weltverträglichen leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität und Gas 

bei (vgl. Tabelle II lfd. Nr. 11 und 12).  

Die Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes ist am 4. August 2011 in Kraft getreten. 

(65) Mit dem raschen Aufbau neuer Wind- und Solarkapazitäten werden zusätzliche Strom-

übertragungsnetze nötig. Die Bundesregierung hat die Genehmigungsverfahren beschleunigt 

(vgl. Tabelle lfd. Nr. 14). Die Netzanbindung von Offshore-Parks wurde erleichtert, indem ei-

ne Sammelanbindung von Windparks ermöglicht wird. Auch können Gemeinden, durch de-

ren Gebiet künftig Stromtrassen verlaufen werden, mit den Netzbetreibern im Rahmen der 

Anreizregulierung einen finanziellen Ausgleich vereinbaren. Erstmals werden zudem 10-

jährige Netzentwicklungspläne für die großen Stromübertragungs- und Gasfernleitungsnetze 

erstellt, bei denen Betroffene umfangreich beteiligt werden. Unter bestimmten Vorausset-

zungen führt zudem die Bundesnetzagentur die Planungs- und Genehmigungsverfahren für 

überregionale Leitungen aus einer Hand durch. In der Plattform Zukunftsfähige Energienetze 

werden zudem Handlungsempfehlungen zu Netzausbau, -modernisierung und -sicherheit 

entwickelt (vgl. Tabelle II lfd. Nr. 16).  

„11. Deutschland wird ein neues Energieforschungsprogramm auflegen. Mit einer verän-
derten Schwerpunktsetzung und einer verbesserten finanziellen Ausstattung aus dem 
Sonderfondvermögen nach Maßgabe des Wirtschaftsplans des Energie- und Klimafonds 
wird dies einen wichtigen Beitrag für den Umbau des Energiesystems hin zu erneuerba-
ren Energien leisten.“  

(66) Die Bundesregierung ergänzt ihre Energie- und Klimapolitik durch eine verbesserte 

Förderung von Forschung und Entwicklung zukunftsfähiger Energietechnologien. Sie hat 

deshalb im August 2011 das 6. Energieforschungsprogramm verabschiedet, mit dem For-

schung und Entwicklung unter anderem in den Bereichen erneuerbare Energien und Ener-

gieeffizienz unterstützt wird.  

(67) Hierfür stellt sie in den Jahren 2011 bis 2014 voraussichtlich rund 3,5 Milliarden Euro 

zur Verfügung. Dies sind 75 Prozent mehr als von 2006 bis 2009. Ein Teil dieses Betrages 

wird aus dem Energie- und Klimafonds zur Verfügung gestellt.  

Aufgabe des 6. Energieforschungsprogramms ist es, zukunftsfähige Energietechnologien 

kostengünstiger zu machen und dadurch den Weg für eine schnelle Marktdurchdringung zu 

ebnen. Es konzentriert sich auf die Leitlinien:  

• Strategische Fokussierung der Förderung: Im Zentrum der Forschungsförderung stehen 

erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Energiespeichertechnologien, Netztechnik, In-
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tegration der erneuerbaren Energien in die Energieversorgung und das Zusammenwirken 

dieser Technologien. 

• Ressortübergreifende Zusammenarbeit auf ausgewählten, wichtigen Feldern: Eine erste 

gemeinsame Förderinitiative Energiespeicher wurde bereits ins Leben gerufen. Dafür 

stehen 200 Millionen Euro zur Verfügung. Weitere gemeinsame Initiativen zu den The-

men Netze und Solares Bauen – energieeffiziente Stadt sollen folgen. 

• Ausbau der internationalen Kooperation: Dabei geht es insbesondere um die Vernetzung 

der Forschungsarbeiten innerhalb der EU und die Zusammenarbeit im Rahmen des E-

nergietechnologienetzwerks der Internationalen Energieagentur. 

• Abstimmung und Koordination der Energieforschungsaktivitäten: Dazu wird die Koordi-

nierungsplattform Energieforschungspolitik ausgebaut und gestärkt. 

• Einrichtung eines Informationssystems, um die Transparenz der Förderpolitik zu erhöhen 

und die Bewertung von technologischen Entwicklungen im Energiebereich zu verbes-

sern. Auf Grundlage dieses Informationssystems wird die Bundesregierung einen Bun-

desbericht Energieforschung vorlegen. 

„12. Weitere Öffnung von geschützten Sektoren: Liberalisierung des Fernlinienbusver-
kehrs (Kabinettbeschluss voraussichtlich April 2011, Inkrafttreten 2012)“ 

(68) Um den Wettbewerb zu stärken und das Verkehrsangebot für den Verbraucher zu 

verbessern, wird im Rahmen des Gesetzes zur Änderung personenbeförderungsrechtlicher 

Vorschriften der Fernbuslinienverkehr weitgehend liberalisiert (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 22).  

Der Gesetzentwurf zur Änderung personenbeförderungsrechtlicher Vorschriften liegt vor und 

soll im Lauf des Jahres 2012 in Kraft treten. 

„13. Verbesserte Rahmenbedingungen für Unternehmen, GWB-Novelle; Stärkung des 
Wettbewerbs u. a. durch Entflechtungsinstrument als „Ultima Ratio“; (GE-Vorlage voraus-
sichtlich 2011)“ 

(69) Die Bundesregierung will mit der 8. Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-

schränkungen (GWB) den allgemeinen Wettbewerbsrahmen in Deutschland modernisieren. 

Die Novelle soll die Wettbewerbsregeln insbesondere im Bereich der Fusionskontrolle und 

der Missbrauchsaufsicht weiter verbessern. Die Novelle zielt darauf ab, die Unterschiede 

zwischen deutscher und europäischer Fusionskontrolle zu verringern, um Fusionsvorhaben 

weitgehend gleichlaufend beurteilen zu können. Bei der Missbrauchsaufsicht behält die No-

velle die im Verhältnis zum europäischen Recht strengeren deutschen Vorschriften bei, um 

kleine und mittlere Unternehmen weiter effektiv vor missbräuchlichem Verhalten zu schüt-

zen. Gleichzeitig sollen die Regelungen aber einfacher, verständlicher und damit anwender-
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freundlicher gestaltet werden. Die auf europäischer Ebene bereits heute bestehende Ent-

flechtungsmöglichkeit beim Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung, die auch für 

deutsche Unternehmen gilt, soll nun in den Text des GWB übernommen werden. Die Rolle 

der Verbraucherverbände bei der privaten Kartellrechtsdurchsetzung soll gestärkt werden. 

Schließlich soll die Novelle das kartellrechtliche Bußgeldverfahren effizienter gestalten. 

Der Regierungsentwurf für die Novelle des GWB wurde im März 2012 vom Kabinett be-

schlossen; sie soll 2013 in Kraft treten. 

Förderung der Beschäftigung 

„14. Die Bundesregierung und die Regierungen der Länder der Bundesrepublik Deutsch-
land unterstreichen mit dem Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ ih-
re gemeinsamen Anstrengungen in der Förderung von Wissenschaft und Forschung.“ 

(70) Im Rahmen des Wettbewerbs Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen fördern Bund 

und Länder gemeinsam Hochschulen mit Studienangeboten für Wiedereinsteiger mit Familie, 

Berufstätige oder Berufsrückkehrer. Für innovative, nachfrageorientierte und nachhaltig an-

gelegte Gesamtkonzepte werden den Hochschulen zusätzliche Mittel als Anschubfinanzie-

rung zur Verfügung gestellt, mit denen sie Studienangebote für ein lebenslanges wissen-

schaftliches Lernen auf- und ausbauen können. Die erste Runde des Wettbewerbs ist im 

Jahr 2011 gestartet, die Förderung hat im Oktober 2011 begonnen (vgl. Tabelle II lfd. Nr. 

19). 

„15. Bund und Länder wollen mit einem Grundbildungspakt gemeinsam gegen fehlende 
und mangelnde Schreib- und Lesekenntnisse von Erwachsenen vorgehen.“ 

(71) Mit der gemeinsamen Nationalen Strategie für Alphabetisierung und Grundbildung Er-

wachsener (vgl. Tabelle II lfd. Nr. 20) haben sich Bund und Länder das Ziel gesetzt, den 

funktionalen Analphabetismus deutlich zu reduzieren; sie soll Erwachsene motivieren, ihr 

Qualifikationsniveau zu verbessern. Mit weiteren Partnern – u. a. Wirtschaftsverbänden, Ge-

werkschaften, Kirchen, Stiftungen und Kommunen sowie Einrichtungen der Erwachsenen- 

und Weiterbildung – wird ein Gesamtkonzept zur Verringerung von funktionalem Analphabe-

tismus vereinbart. Die Strategie wurde im Dezember 2011 gestartet. 

„16. Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente (Reduzierung der Zahl von Instru-
menten, breitere Ermessensspielräume, besseres Controlling; Einleitung Gesetzgebung 
1. Hj. 2011, Inkrafttreten 2012)“ 

(72) Im Jahr 2011 hat die Bundesregierung die Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik 

reformiert und ihren Einsatz effektiver und effizienter gestaltet. Das Gesetz zur Verbesserung 

der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt zielt darauf, die zur Verfügung stehenden Mittel 

besser zu nutzen und die Integration in Erwerbstätigkeit, insbesondere in sozialversiche-
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rungspflichtige Beschäftigung, zu beschleunigen. Mit dem Gesetz werden die örtlichen Ent-

scheidungskompetenzen gestärkt. Flexibel einsetzbare Arbeitsmarktinstrumente sollen durch 

die Vermittlungsfachkräfte vor Ort auf die individuellen Unterstützungssituationen zugeschnit-

ten werden können. Die Qualitätssicherung bei der Einbindung von Arbeitsmarkt-

dienstleistern wird ausgebaut und gestärkt. Die Zahl der Arbeitsmarktinstrumente wurde um 

rund ein Drittel reduziert, der Handlungsspielraum der Arbeitsförderung ausgebaut.  

Das Gesetz wurde Ende 2011 von Bundestag und Bundesrat verabschiedet; Teile sind be-

reits seit 2011 in Kraft, andere treten in diesem Jahr in Kraft (vgl. Tabelle II lfd. Nr. 21). 

„17. Ziel der Familienpflegezeit ist die bessere Vereinbarkeit von beruflichen Anforderun-
gen und pflegerischen Aufgaben durch eine gesteigerte Bereitschaft der Unternehmen, 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Zeit für die Pflege ihrer Angehörigen zu ermögli-
chen.“ 

(73) Zur Unterstützung der pflegenden Angehörigen ist am 1. Januar 2012 das Gesetz zur 

Vereinbarkeit von Pflege und Beruf in Kraft getreten, mit dem die Familienpflegezeit einge-

führt worden ist (vgl. Tabelle II lfd. Nr. 22).  

Bei der Familienpflegezeit handelt es sich um eine auf höchstens 24 Monate befristete Teil-

zeit-Option mit einer staatlich geförderten Aufstockung des pflegebedingt verminderten Ar-

beitsentgelts. Basis ist eine vertragliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-

mer. Arbeitgeber, die ihren Beschäftigten während der Pflegephase einen Entgeltvorschuss 

gewähren, der die Hälfte der pflegebedingten Einkommenseinbuße ausgleicht, können dies 

mit einem zinslosen Bundesdarlehen finanzieren. Den Vorschuss zahlen die Beschäftigten 

im Anschluss an die Pflege zurück, indem sie – bei früherem Beschäftigungsumfang – zu-

nächst ein weiterhin reduziertes Arbeitsentgelt erhalten. Mit diesem Instrument kann für Be-

schäftigte, die ihre pflegebedürftigen Angehörigen betreuen, das Risiko einer dauerhaften 

Reduzierung der Arbeitszeit oder gar eines gänzlichen Ausscheidens aus dem Erwerbsleben 

deutlich reduziert werden; gleichzeitig hilft das Gesetz den Unternehmen, Fachkräfte zu hal-

ten. 

„18. Ziel des Bundesfreiwilligendienstes ist es, auch zukünftig möglichst vielen Menschen 
die Möglichkeit der Berufsorientierung bzw. des Wiedereinstiegs in den Beruf durch einen 
Freiwilligendienst besonders im sozialen Bereich zu geben.“ 

(74) Die Bundesregierung hat zum 01.01.2011 den Internationalen Jugendfreiwilligendienst 

und zum 01.07.2011 den Bundesfreiwilligendienst für Menschen aller Altersstufen eingeführt. 

Ebenfalls im vergangenen Jahr hat sie die Bundesförderung der Jugendfreiwilligendienste 

erhöht (vgl. Tabelle II lfd. Nr. 23).   

Durch Freiwilligendienste werden persönliche und soziale Kompetenzen gestärkt und Kennt-

nisse in unterschiedlichen, häufig sozialen oder ökologischen Berufsfeldern erworben. Die 
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Einbeziehung von Migranten sowie von Menschen mit besonderen Benachteiligungen in die 

Freiwilligendienste soll verstärkt werden, da diese besonders geeignet sind, die soziale In-

klusion von benachteiligten Jugendlichen und Menschen mit Migrationshintergrund zu unter-

stützen. Dazu dient zum einen die Möglichkeit, Freiwillige mit dem Bedarf besonderer päda-

gogischer Begleitung zusätzlich zu fördern. Dies soll im Freiwilligenjahrgang 2012/13 ver-

stärkt genutzt werden.  

Verbesserung der langfristigen Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen 

„19. Vorzeitiges Erreichen der Vorgaben im Rahmen des Defizitverfahrens. Unterschrei-
tung des 3%-Referenzwertes bereits 2011, gefordert war bis 2013.“ 

(75) Schon im Jahr 2011 unterschritt die Defizitquote für die öffentlichen Haushalte insge-

samt mit 1,0 Prozent das 3-Prozent-Maastricht-Kriterium wieder deutlich, nachdem sie im 

Jahr 2010 noch 4,3 Prozent betragen hatte. Deutschland erfüllte damit die Vorgaben des Eu-

ropäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts bereits zwei Jahre früher, als es im Defizitver-

fahren aus dem Jahr 2009 von der Europäischen Union gefordert worden war.  

„20. Unterschreiten des Abbaupfades der Schuldenbremse für den Bundeshaushalt in 
2011 und 2012.“ 

Die Bundesregierung hat die positiven konjunkturellen Effekte weitgehend zur Senkung der 

jährlichen Neuverschuldung genutzt. Sie unterschreitet den Abbaupfad für das strukturelle 

Defizit, der von der Schuldenregel vorgegeben wird, im Jahr 2011 mit einer vorläufigen Ist-

Nettokreditaufnahme von 17,3 Milliarden Euro deutlich.  

Im Bundeshaushalt 2012 ist eine Nettokreditaufnahme von 26,1 Milliarden Euro vorgesehen. 

Damit unterschreitet die Bundesregierung erneut die maximal zulässige Nettokreditaufnahme 

deutlich.  

Stärkung der Finanzstabilität 

„21. Effizientere Regulierung und Beaufsichtigung des Kapitalmarkts zur Stärkung des An-
legerschutzes und Verbesserung der Funktionsfähigkeit des Kapitalmarkts (Anleger-
schutz- und Funktionsverbesserungsgesetz, wurde am 18. März vom Bundesrat ange-
nommen und soll in den nächsten Wochen verkündet werden.)“ 

(76) Mit dem Gesetz zur Stärkung des Anlegerschutzes und Verbesserung der Funktionsfä-

higkeit des Kapitalmarktes (Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz) wird insbe-

sondere die Aufsicht im Bereich der Anlageberatung intensiviert. Mitarbeiter in der Anlagebe-

ratung, Vertriebsverantwortliche und die Mitarbeiter, die mit der Überwachung der Rechts-

konformität beauftragt sind (Compliance-Beauftragte), sind künftig in einer – nicht öffentlich 
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einsehbaren – Datenbank bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu 

registrieren. Es wurde gesetzlich geregelt, dass diese Mitarbeiter sachkundig und zuverläs-

sig sein müssen. Die BaFin ist künftig befugt, einem Unternehmen den Einsatz von Mitarbei-

tern bei deren Fehlverhalten für bis zu zwei Jahre zu untersagen. 

(77) Durch das Gesetz werden Wertpapierdienstleistungsunternehmen ferner verpflichtet, ih-

ren Kunden bei der Anlageberatung ein kurzes und verständliches Informationsblatt zur Ver-

fügung zu stellen, in dem die wesentlichen Eigenschaften (insbesondere Funktionsweise, Ri-

siken und Kosten) der empfohlenen Finanzinstrumente dargestellt sind. Auf diese Weise soll 

sichergestellt werden, dass Anleger die Funktionsweise und die Risiken von Finanzproduk-

ten, die sie erwerben, verstehen. 

(78) Darüber hinaus werden neue Meldepflichten eingeführt, die sich insbesondere auf Fi-

nanzinstrumente erstrecken, die lediglich einen Zahlungsausgleich, jedoch kein Recht auf 

den Erwerb von Aktien vorsehen. Hierdurch soll ein intransparenter Aufbau von Beteiligun-

gen an Unternehmen (Anschleichen) erschwert werden. 

(79) Schließlich beinhaltet das Gesetz die Einführung einer Mindesthaltedauer und einer 

Kündigungsfrist für offene Immobilienfonds. 

(80) Das Gesetz ist überwiegend bereits in Kraft; die letzten Regelungen treten zum 1. No-

vember 2012 in Kraft. 

„22. Beteiligung des Bankensektors an den Kosten für die Bewältigung einer Bankschief-
lage (Restrukturierungsfondsverordnung wurde vom Kabinett am 2. März 2011 beschlos-
sen; nach Zustimmung des Bundesrates soll sie im Sommer 2011 in Kraft treten).“ 

(81) Mit dem Inkrafttreten der Restrukturierungsfondsverordnung am 26. Juli 2011 und der 

erstmaligen Erhebung von Beiträgen zum Restrukturierungsfonds im Jahr 2011 stehen künf-

tig Mittel zur Finanzierung von Maßnahmen nach dem Restrukturierungsgesetz zur Verfü-

gung. Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, eine in Schieflage geratene systemrele-

vante Bank ohne Gefährdung der Stabilität des Finanzsystems zu restrukturieren oder ab-

zuwickeln und dabei den Haushalt zu schonen (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 3). 

2. Deutsches Aktionsprogramm 2012 für den Euro-Plus-Pakt 

(82) Die Bundesregierung hat am 21. März 2012 das deutsche Aktionsprogramm 2012 mit 

sieben konkreten Selbstverpflichtungen beschlossen (vgl. Kasten 2). Diese Maßnahmen 

werden ab dem Jahr 2012 neu verabschiedet oder umgesetzt. Teilweise müssen sie die vor-

gesehenen parlamentarischen Verfahren – unter Einbindung der Länder – noch durchlaufen. 

Die Maßnahmen des Aktionsprogramms tragen dazu bei, die Ziele der EU-2020-Strategie zu 
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erreichen und den weiteren Anforderungen der wirtschaftspolitischen Koordinierung in der 

Europäischen Union Rechnung zu tragen. 

Kasten 2:  Das deutsche Aktionsprogramm 2012 für den Euro-Plus-Pakt 
1. Deutschland wird das mittelfristige Haushaltsziel des Stabilitäts- und Wachstumspak-

tes bereits im Jahr 2012 erreichen (medium-term objective für Deutschland: strukturel-
ler Finanzierungssaldo -0,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts). Die Bundesregierung 
wird zudem den Abbaupfad der Schuldenbremse für den Bundeshaushalt auch im 
Jahr 2013 unterschreiten. 

2. Durch eine Korrektur des Einkommensteuertarifs werden in zwei Schritten zum 1. Ja-
nuar 2013 und zum 1. Januar 2014 Steuermehrbelastungen aufgrund der kalten Pro-
gression abgebaut. Die vom Arbeitskreis Steuerschätzungen im November 2011 
prognostizierten Steuermehreinnahmen für die nächsten Jahre eröffnen hierfür einen 
finanziellen Spielraum von jährlich sechs Milliarden Euro.  

3. Mit dem Gesetz zur Stärkung der deutschen Finanzaufsicht soll Anfang 2013 insbe-
sondere die makroprudentielle Überwachung verbessert werden. Hierzu wird unter 
anderem ein Ausschuss für Finanzstabilität errichtet. Die Bundesbank erhält zur Ü-
berwachung der makroprudentiellen Risiken zusätzliche Datenerhebungsrechte. 

4. Damit die Finanzmarktstabilität auch im Falle einer systemischen Krise gesichert wer-
den kann, wird der Finanzmarktstabilisierungsfonds (SoFFin) mit dem 2. Finanzmarkt-
stabilisierungsgesetz befristet bis Ende 2012 reaktiviert. Die Öffnung des SoFFin für 
neue Anträge sorgt einer möglichen Gefährdung des Finanzsystems vor, insbesonde-
re für den Fall, dass privatwirtschaftliche Lösungen zur Stärkung der Eigenkapitalbasis 
von Instituten scheitern. Hierzu werden auch der Finanzaufsicht größere Handlungs-
möglichkeiten eröffnet. 

5. Die Bundesregierung beabsichtigt, die Finanzierung von Wagniskapital in Deutschland 
bis Mitte 2013 zu stärken. Insbesondere wird der Grundstein für eine verbesserte In-
vestitionsförderung für Business Angels bereits in diesem Jahr gelegt. Anpassungen 
einzelner steuerrechtlicher Rahmenbedingungen werden geprüft und wo erforderlich 
mit der EU-Kommission besprochen. 

6. Nach Einschätzung der Bundesregierung auf der Basis der aktuellen gesamtwirt-
schaftlichen Projektion 2012 wird der Beitragssatz zur Gesetzlichen Rentenversiche-
rung Anfang 2013 erneut sinken können.  

7. Die Bundesregierung wird die Zuwanderung von ausländischen Fachkräften aus Dritt-
staaten noch in diesem Jahr deutlich erleichtern und unbürokratischer gestalten. Unter 
anderem wird die Gehaltsschwelle, ab der sich ausländische Hochqualifizierte in 
Deutschland sofort niederlassen dürfen, spürbar gesenkt. Zudem wird zum 1. April 
2012 das Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland 
erworbener Berufsqualifikationen in Kraft treten. 

Alle Maßnahmen stehen im Einklang mit dem am 21. März 2012 im Kabinett gefassten 
Eckwertebeschluss zum Bundeshaushalt 2013 und zum Finanzplan 2012 bis 2016.  
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V. Weitere Maßnahmen zur Umsetzung der Integrierten Leitli-
nien für Wachstum und Beschäftigung in Deutschland 

(83) Im Folgenden werden weitere wesentliche Maßnahmen vorgestellt, die Bund und Län-

der für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum in Deutschland umsetzen. Der 

Fokus liegt dabei auf Maßnahmen, die seit Verabschiedung des Nationalen Reformpro-

gramms 2011 geplant oder umgesetzt wurden. Die Maßnahmen sind entsprechend der In-

tegrierten Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung in Europa gegliedert. 

Leitlinie 1: Qualität und langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen 

gewährleisten 

(84) Angesichts der Verschuldungsprobleme im Euroraum ist die zentrale Aufgabe der Fi-

nanzpolitik, das Vertrauen von Konsumenten, Unternehmen und Märkten in langfristig trag-

fähige Staatsfinanzen zu sichern. Dies schafft die Grundlage für mehr Investitionen und Kon-

sum und damit für solides und breites Wachstum. Deshalb wird Deutschland die auf nationa-

ler und internationaler Ebene eingegangenen Konsolidierungsverpflichtungen konsequent 

einhalten. Dazu gehören neben der im deutschen Grundgesetz verankerten Schuldenregel 

der Europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt sowie der Fiskalvertrag. 

(85) Die jüngste langfristige Analyse der deutschen Staatsfinanzen – der Dritte Bericht zur 

Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 1) aus dem Jahr 2011 – hat 

wesentliche Ansatzpunkte für eine Sicherung der Tragfähigkeit aufgezeigt: ein weiterer Ab-

bau der strukturellen Erwerbslosigkeit, eine Erhöhung der Zuwanderung qualifizierter Ar-

beitskräfte und eine Verlängerung der tatsächlichen durchschnittlichen Lebensarbeitszeit. 

Leitlinien 2 und 3: Makroökonomische Ungleichgewichte beseitigen und Un-

gleichgewichte im Euro-Währungsgebiet abbauen 

(86) Der Mangel an Wettbewerbsfähigkeit in einzelnen Mitgliedstaaten war ein wesentlicher 

Auslöser dafür, dass das Vertrauen in eine stabile Wirtschafts- und Finanzentwicklung dieser 

Länder verloren ging. Deshalb wurde auf europäischer Ebene – parallel zur finanzpolitischen 

Überwachung im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes – ein neues Verfahren zur 

Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte eingeführt.  

Das neue Verfahren konzentriert sich in erster Linie auf Länder mit Schwächen in der Wett-

bewerbsfähigkeit, die sich unter anderem in einer steigenden Verschuldung, in steigenden 

Lohnstückkosten, fallenden Exportmarktanteilen oder hohen Leistungsbilanzdefiziten äußern 
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können. Denn erstens ist hier die Gefahr, dass andere Mitgliedstaaten in Mitleidenschaft ge-

zogen werden, sehr viel größer als bei wettbewerbsfähigen Ländern mit Leistungsbilanz-

überschüssen; zweitens gehen hohe Leistungsbilanzdefizite in der Regel mit steigender Aus-

landsverschuldung einher, so dass sie die Zahlungsfähigkeit der betreffenden Mitgliedstaa-

ten und somit die Funktionsfähigkeit des Euroraums schwächen können. Die Bundesregie-

rung begrüßt daher die Erklärung der Europäischen Kommission, dass Leistungsbilanzüber-

schüsse in dem Verfahren kein Auslöser für Sanktionen sein können. Sie sind gerechtfertigt, 

wenn sie – wie in Deutschland – das Ergebnis wettbewerbsfähiger Unternehmen in funkti-

onsfähigen Märkten sind und auf strukturellen Merkmalen beruhen, die das Spar- und Inves-

titionsverhalten beeinflussen. Der Saldo der Leistungsbilanz ist keine politische Zielgröße der 

Bundesregierung. 

Die Europäische Kommission stellte zuletzt eine Verringerung gesamtwirtschaftlicher Un-

gleichgewichte fest. Offen ist allerdings, inwieweit diese Entwicklung nachhaltiger Natur und 

nicht nur Ergebnis konjunktureller Effekte ist. Aus Sicht der Bundesregierung ist es entschei-

dend, dass die Korrektur problematischer Ungleichgewichte marktwirtschaftlichen Anpas-

sungsprozessen folgt oder auch Ergebnis von Strukturreformen zur Verbesserung der Wett-

bewerbsfähigkeit ist. 

(87) Deutschland hat mit konsequenten strukturellen Verbesserungen auf den Arbeits- und 

Produktmärkten die Grundlagen für Innovationen, hohe Wettbewerbsfähigkeit, robustes 

Wachstum und einen starken Beschäftigungsaufbau gelegt. Damit konnte die deutsche Wirt-

schaft die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2008/09 deutlich schneller überwinden als an-

dere europäische Länder. Der wirtschaftliche Aufwärtsprozess setzt sich fort. Die Binnenwirt-

schaft wird mehr und mehr zur tragenden Säule für das wirtschaftliche Wachstum (vgl. Tz 

(6)). Das stärkt die Widerstandsfähigkeit der deutschen Wirtschaft gegen Risiken von außen. 

Von der kräftigen Binnenwirtschaft profitieren auch die Handelspartner deutscher Unterneh-

men in Europa und in der Welt. 

(88) Steuerliche Rahmenbedingungen können ein wesentlicher Faktor für Investitionsent-

scheidungen sein. Die Bundesregierung prüft daher Möglichkeiten, das Unternehmensteuer-

recht weiter zu modernisieren und international wettbewerbsfähig zu gestalten. Ein besonde-

res Augenmerk liegt auf den Regelungen zur steuerlichen Verlustverrechnung sowie der Be-

steuerung von verbundenen Unternehmen.  

(89) Die Vorschläge einer zu diesem Zweck eingerichteten Bund-Länder-Arbeitsgruppe wer-

den in die Überlegungen eines deutsch-französischen Gemeinschaftsprojekts einbezogen. 

Dieses soll Möglichkeiten prüfen, wie die Bemessungsgrundlagen für die Körperschaftsteuer 
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in beiden Staaten einander angenähert werden können. Deutschland und Frankreich verste-

hen sich dabei als Schwungrad der europäischen Entwicklung. 

(90) Die Bundesregierung begrüßt die von der Europäischen Kommission in Gang gesetzten 

Prozesse, in denen sich Mitgliedstaaten freiwillig über eine bessere Koordinierung der Steu-

erpolitik austauschen können.  

Leitlinie 4: FuE- sowie Innovationsförderung optimieren, Wissensdreieck stär-

ken und das Potenzial der digitalen Wirtschaft freisetzen 

(91) Mit der Hightech-Strategie 2020 (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 3) hat die Bundesregierung eine 

übergreifende Strategie entwickelt, um fünf zentrale Bedarfsfelder zu adressieren:  

• Klima und Energie (vgl. Tz (98)), 

• Gesundheit und Ernährung,  

• Kommunikation,  

• Mobilität und  

• Sicherheit. 

Im Rahmen der Hightech-Strategie wurden bislang zehn Zukunftsprojekte entwickelt. In je-

dem Zukunftsprojekt werden durch gezielten Einsatz der Stärken aus Wirtschaft, Wissen-

schaft und Politik Systemlösungen erarbeitet. Eines der Ziele der Strategie ist die Förderung 

von Kooperationen zwischen universitärer und außeruniversitärer Spitzenforschung. Im Be-

darfsfeld Gesundheit/Ernährung wurden beispielsweise im Jahr 2011 vier weitere Zentren 

der Gesundheitsforschung etabliert. Im Bedarfsfeld Klima/Energie wird unter anderem die 

breite Entwicklung von Speichertechnologien gefördert. Als neue Querschnittsmaßnahme 

zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft wurde zudem 

2011 die Förderinitiative Forschungscampus gestartet (vgl. Tabelle lfd. Nr. 4).  

(92) Die Bundesregierung führt im Rahmen ihrer IKT-Strategie Deutschland Digital 2015 den 

Diskussionsprozess – beispielsweise im Rahmen des Nationalen IT-Gipfels 2011 – zwischen 

Politik, Wirtschaft und Wissenschaft weiter. 

(93) Im Bereich der Telekommunikation ist die Bundesregierung bestrebt, den Auf- und 

Ausbau moderner Breitbandnetze bedarfsgerecht voranzutreiben. Eine flächendeckende 

Breitbandgrundversorgung mit mindestens 1 Mbit/s ist nahezu erreicht. Sie steht mittlerweile 

99 Prozent aller Haushalte zur Verfügung. Künftig wird daher der Fokus auf den Aufbau von 

Hochleistungszugangsnetzen mit mindestens 50 MBit/s gelegt. Beim Ausbau wird auf Wett-

bewerb durch Technologie und Anbietervielfalt gesetzt (vgl. Tz (47)). 
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Leitlinie 5: Ressourceneffizienz verbessern und Treibhausgase abbauen 

(94) Die Bundesregierung hat im Februar 2012 das Deutsche Ressourceneffizienzprogramm 

(ProgRess) beschlossen (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 5). Dieses gibt einen Überblick über beste-

hende Aktivitäten, Handlungsansätze und Maßnahmen zur Steigerung der Ressourceneffi-

zienz. Beispiele für Maßnahmen sind:  

• der Ausbau der Effizienzberatung für kleine und mittlere Unternehmen,  

• die Unterstützung von Umweltmanagementsystemen,  

• die vermehrte Berücksichtigung von Ressourcenaspekten in Normungsprozessen,  

• die verstärkte Ausrichtung der öffentlichen Beschaffung an der Nutzung ressourceneffi-

zienter Produkte und Dienstleistungen,  

• die Stärkung von freiwilligen Produktkennzeichen und Zertifizierungssystemen,  

• der Ausbau der Kreislaufwirtschaft sowie  

• die Verstärkung von Technologie- und Wissenstransfer in Entwicklungs- und Schwellen-

länder.  

Maßnahmen für eine effizientere Nutzung natürlicher Ressourcen tragen außerdem dazu 

bei, Schädigungen der Umwelt zu vermeiden und die biologische Vielfalt zu bewahren. 

(95) Um der zunehmenden Bedeutung von Sekundärrohstoffen für die Rohstoffversorgung 

der deutschen Wirtschaft gerecht zu werden, hat die Bundesregierung die Rahmenbedin-

gungen für stärkeres Recycling und höhere Ressourceneffizienz verbessert und im vergan-

genen Jahr ein neues Kreislaufwirtschaftsgesetz auf den Weg gebracht. Das Gesetz wird am 

1. Juni 2012 in Kraft treten (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 6). 

(96)  Die Nationale Klimaschutzinitiative trägt dazu bei, die ambitionierten Klimaschutzziele 

Deutschlands umzusetzen. Die Bundesregierung hat zudem im August 2011 einen mit den 

Ländern abgestimmten Aktionsplan Anpassung der Deutschen Anpassungsstrategie vorge-

legt, der ab diesem Jahr umgesetzt wird. 

(97) Bis zum Jahr 2050 sollen mindestens 60 Prozent des gesamten Energiebedarfs und 80 

Prozent der Stromversorgung in Deutschland durch erneuerbare Energien gedeckt werden. 

Schrittweise bis 2022 wird zudem vollständig auf die Stromerzeugung aus Kernkraftwerken 

in Deutschland verzichtet (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 7). Mit dem im Frühsommer 2011 verab-

schiedeten Energiepaket – einem umfangreichen Gesetzespaket – sind erste wichtige Schrit-

te zum langfristigen Umbau der Energieversorgung eingeleitet worden  
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(98) Die Bundesregierung wird den Netzausbau forcieren und den Neubau hocheffizienter, 

fossiler Kraftwerke fördern (vgl. Tabelle II lfd. Nr. 12, 15 und Tabelle III lfd. Nr. 8). Speicher 

sind ein wichtiger Baustein, um ein zukunftsfähiges Energiesystem auf Basis erneuerbarer 

Energien zu schaffen. Um Anreize für entsprechende Investitionen zu schaffen, wurden neue 

Speicher und modernisierte Pumpspeicherkraftwerke von Netzentgelten befreit.  

(99) Energieeffizienz ist ein Schlüssel für eine erfolgreiche Neuausrichtung der Energiepoli-

tik. Dem Gebäudesektor kommt dabei eine bedeutende Rolle zu (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 9, 

10). Die Bundesregierung stellt wirtschaftliche Anreize in den Mittelpunkt ihrer Politik. Sie hat 

das CO2-Gebäudesanierungsprogramm von 2012 bis einschließlich 2014 auf 1,5 Milliarden 

Euro Programmmittel pro Jahr aufgestockt (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 11). Darüber hinaus wurde 

im Rahmen des Energiekonzepts ein neues KfW-Förderprogramm Energetische Stadtsanie-

rung beschlossen (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 12). Die Bundesregierung wird einen langfristigen 

Sanierungsfahrplan aufstellen, der auf Freiwilligkeit basiert und einen Orientierungsrahmen 

für den Gebäudesektor gibt (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 13). Das Ordnungsrecht wird im Rahmen 

der wirtschaftlichen Vertretbarkeit weiterentwickelt (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 14).  

(100) Mit dem Energie- und Klimafonds (EKF) hatte die Bundesregierung bereits im Jahr 

2010 einen Finanzierungsrahmen geschaffen, um die Förderung einer umweltschonenden, 

zuverlässigen und bezahlbaren Energieversorgung und Maßnahmen im Bereich des interna-

tionalen Klima- und Umweltschutzes finanzieren zu können. Im Jahr 2011 wurde der EKF mit 

dem Energiepaket auf eine neue Grundlage gestellt (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 16). Auf der Ein-

nahmenseite werden dem EKF ab 2012 sämtliche Erlöse aus der Versteigerung von Zertifi-

katen zum Ausstoß von Treibhausgasen zufließen. Im Gegenzug werden aus dem EKF ab 

2012 die Förderung der Elektromobilität und viele Programme im Bereich der nationalen und 

internationalen Energie- und Klimapolitik finanziert. 

Kasten 3: Umsetzung des Fahrplanes für Ressourceneffizienz in Deutschland 

Aufbauend auf der Leitinitiative Ressourcenschonendes Europa der Strategie Europa 
2020 hat die Europäische Kommissionen einen Fahrplan für Ressourceneffizienz vorge-
stellt. Dieser legt die mittel- und langfristigen Ziele auf diesem Gebiet und die Mittel zu ih-
rer Verwirklichung fest.  

Deutschland hat sich bereits weit über die EU-Kernziele hinausgehende, ambitionierte 
Ziele bei der Emissionsreduzierung, den erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz 
gesetzt (vgl. Tz (16)). Um diese Ziele zu erreichen, die Ressourceneffizienz zu verbessern 
und Treibhausgase abzubauen, wurden umfangreiche Maßnahmen auf den Weg ge-
bracht (vgl. Tz (61) und (94) bis (100)). 
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Leitlinie 6: Rahmenbedingungen für Unternehmen und Verbraucher verbessern 

(101) Die Bundesregierung hat im Januar 2010 das Ziel bekräftigt, bis Ende 2011 Maßnah-

men zu veranlassen und umzusetzen, um die durch bundesrechtliche Informationspflichten 

verursachten Kosten der Wirtschaft um netto 25 Prozent gegenüber dem Jahr 2006 zu sen-

ken. Mit den im vergangenen Jahr beschlossenen Eckpunkten zur weiteren Entlastung der 

Wirtschaft von Bürokratiekosten hat die Bundesregierung Maßnahmen initiiert, mit denen die 

Zielerreichung gewährleistet wird. Noch im 1. Quartal 2012 wird die Bundesregierung ein er-

weitertes Arbeitsprogramm zur besseren Rechtsetzung beschließen.   

(102) Im Jahr 2011 hat die Bundesregierung den Blickwinkel auf den gesamten messbaren 

Aufwand erweitert, der durch die bundesrechtlichen Vorgaben für Bürger, Wirtschaft sowie 

Verwaltung entsteht. Indem dieser Erfüllungsaufwand rechtlicher Regelungen ausgewiesen 

wird, werden die Diskussion mit den Betroffenen und deren Interessenvertretungen auf eine 

breitere Grundlage gestellt und die Transparenz für den Gesetzgeber erhöht. 

(103) Die EU-Kommission veröffentlichte am 20. Juli 2011 einen Vorschlag für legislative 

Maßnahmen zur Anpassung des EU-Bankenaufsichtsrechts an die neuen Eigenkapital- und 

Liquiditätsregeln für Banken gemäß den Basel III-Standards. Die neuen Vorschriften sollen 

am 1. Januar 2013 erstmals angewendet werden. Voraussetzung dafür ist, dass die gegen-

wärtigen Beratungen und Verhandlungen im Rat und im Europäischen Parlament bis Mitte 

des Jahres 2012 abgeschlossen sind. Das neue EU-Bankenaufsichtsrecht wird auf nationa-

ler Ebene eine grundlegende Anpassung der Vorschriften nach dem Kreditwesengesetz er-

fordern. Ein entsprechender Gesetzentwurf wird derzeit vorbereitet. 

(104) Neben Fortschritten in den WTO-Verhandlungen zur Doha-Runde spielen in der Han-

delspolitik insbesondere bilaterale Freihandelsabkommen mit wachstumsstarken Ländern 

und Regionen eine wichtige Rolle. Die Bundesregierung unterstützt die rasche vollständige 

Umsetzung des am 01.07.2011 vorläufig in Kraft getretenen Freihandelsabkommens mit 

Südkorea. Sie setzt sich dafür ein, insbesondere die laufenden Verhandlungen mit Singapur, 

Indien und Kanada mit ambitionierten Ergebnissen bei der Marktöffnung abzuschließen. 

Leitlinie 7: Erwerbsbeteiligung von Frauen und Männern erhöhen, strukturelle 

Arbeitslosigkeit abbauen und Arbeitsplatzqualität fördern 

(105) In Deutschland haben erfolgreiche Arbeitsmarktreformen in den vergangenen Jahren 

zu einer deutlichen Senkung der Arbeitslosigkeit geführt (vgl. Kasten 4). Ziel der Bundesre-

gierung ist es, die Erfolge zu verstetigen und gleichzeitig Antworten auf Herausforderungen 

insbesondere zur Sicherung der Fachkräftebasis zu geben. 
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(106) Leitgedanke des im Juni 2011 verabschiedeten Konzepts Fachkräftesicherung ist es, 

alle Potenziale für die Gewinnung von Fachkräften entlang von fünf Sicherungspfaden aus-

zuschöpfen:  

• Aktivierung und Beschäftigungssicherung 

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

• Bildungschancen für alle von Anfang an 

• Qualifizierung: Aus- und Weiterbildung 

• Integration und qualifizierte Zuwanderung 

Die Arbeitskräfteallianz und Arbeitskräftemonitoring unterstützen die Sicherung der Arbeits-

kräftebasis (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 25 und 26). Darüber hinaus haben auch einzelne Länder 

Konzepte zur Fachkräftesicherung entwickelt oder sind dabei, diese zu erarbeiten. 

Kasten 4: Arbeitsmarktreformen in Deutschland  

Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben im Rahmen des Frühjahrsgipfels 
am 1./2. März 2012 bekräftigt, dass alle Mitgliedstaaten entschlossen handeln müssen, 
um die hohe Arbeitslosigkeit in Europa zu reduzieren. Die Mitgliedstaaten sollen umfas-
sende beschäftigungs-, bildungs- und qualifikationspolitische Initiativen entwickeln und 
umsetzen, weitere Arbeitsmarktreformen durchführen und sich mit dem Verhältnis zwi-
schen Arbeitskosten und Produktivität befassen.  

In Deutschland haben erfolgreiche Arbeitsmarktreformen zu einem hohen Grad an Flexibi-
lität und Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarktes geführt. Der Schwerpunkt der Reformen 
lag auf dem Umbau der Sozialsysteme mit dem Ziel, Arbeitsuchende schneller und pass-
genauer in den ersten Arbeitsmarkt einzugliedern. Dies erfolgte einerseits durch eine um-
fassende Aktivierung und effiziente Vermittlung durch die Agenturen für Arbeit und die 
Jobcenter. Andererseits erhöhte sich auch die Konzessionsbereitschaft Betroffener bei 
der Suche nach einer Arbeitsstelle. Zudem wurden in den vergangenen Jahren die recht-
lichen Rahmenbedingungen unter anderem für Zeitarbeit, geringfügige Beschäftigung, 
Kurzarbeit, Teilzeit- und befristete Beschäftigung weiterentwickelt. Diese flexiblen Be-
schäftigungsformen können den vielfältigen Interessen und Erfordernissen der Marktteil-
nehmer Rechnung tragen. Der Arbeitsmarkt ist damit heterogener geworden; gleichzeitig 
ist per Saldo die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung weiter gestiegen. 

Die strukturellen Verbesserungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt werden in zweifacher 
Hinsicht belegt: 

• Über viele Konjunkturzyklen hinweg war der deutsche Arbeitsmarkt von Hysterese ge-
prägt: Langzeitarbeitslosigkeit verfestigte sich, die Arbeitslosigkeit stieg in jedem Ab-
schwung deutlich an und konnte im nachfolgenden Aufschwung nicht wieder abgebaut 
werden. Sie stagnierte auf einem höheren Niveau. Dieser Effekt konnte erstmals seit 
Jahrzehnten durchbrochen werden. In der letzten Wirtschaftskrise stieg – trotz massi-
ver Export- und Produktionseinbrüche – die Arbeitslosigkeit nur moderat. Mit dem 
jüngsten Aufschwung ist die Zahl der Arbeitslosen unter das Vorkrisenniveau gesun-
ken. Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen ging zurück, und zwar vergleichsweise 
stärker als die Zahl der Arbeitslosen insgesamt (vgl. Schaubild 6).  
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• Zugleich wurde der Marktausgleich –die sog. Beveridge-Kurve – verbessert (vgl. 
Schaubild 9). Im Boomjahr 2001 gab es rund 3,9 Millionen Arbeitslose bei gleichzeitig 
hohem Stellenangebot. Im Jahr 2011 lag der Stellenbestand wieder auf ähnlich hohem 
Niveau, aber gleichzeitig gab es rund eine Million Arbeitslose weniger als 2001. Durch 
die Arbeitsmarktreformen wurde die Funktionsweise des Arbeitsmarkts verbessert, der 
Mismatch wurde abgebaut. 

Die Bundesregierung wird die bislang erreichte, erfolgreiche Flexibilität und Effizienz des 
Arbeitsmarktes zu Gunsten von mehr Beschäftigung und Wachstum konsequent sichern 
und ausbauen (vgl. insbesondere Tz (70) bis (74), Kapitel III.3 und Kapitel V, Leitlinie 7.). 
Zudem verstärken Bund und Länder ihre Anstrengungen in den Bereichen Bildung, Aus-
bildung und Weiterbildung erheblich (vgl. insbesondere Kapitel III.3 sowie V, Leitlinien 8 
und 9). 
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Schaubild 9: Effizienz auf dem deutschen Arbeitsmarkt 

(107) 

Beveridge-Kurve
Verhältnis von Arbeitslosen zu gemeldeten Stellen

01/2006

01/2005

01/2004
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01/2002
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01/2000
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01/2009

01/2010

01/2011

12/2011

150 

200 
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350 
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550 

2800 3300 3800 4300 4800

Arbeitslose (in 1.000, saisonbereinigt)

gemeldete Stellen 
(in 1.000, saisonbereinigt)

Quelle: Bundesagentur für Arbeit; eigene Berechnungen.

Gleiche Chancen für Frauen und Männer auf dem Arbeitsmarkt sind ein wichtiges Element 

zukunftsorientierter Wirtschaftspolitik. Die Erwerbstätigenquote von Frauen soll bis zum Jahr 

2020 auf 73 Prozent steigen. Die Rahmenbedingungen für Beschäftigung werden weiter ver-

bessert, auch um eine weitere Erhöhung des Arbeitszeitvolumens von Frauen zu ermögli-

chen. Die Gleichstellung von Frauen und Männer im Erwerbsleben ist ein wichtiges Anliegen 

der Bundesregierung, das sie auf vielfältige Weise fördert. Dazu zählen die Überwindung der 

geschlechtsspezifischen Entgeltungleichheit und die Erhöhung des Anteils von Frauen in 

Führungspositionen (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 27 bis 30). Das mit Mitteln des Europäischen So-

zialfonds geförderte Modellprogramm Perspektive Wiedereinstieg unterstützt Frauen und 

Männer, die ihre Erwerbstätigkeit längere Zeit familienbedingt unterbrochen haben, beim be-

ruflichen Wiedereinstieg (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 31). 

(108) Anonymisierte Bewerbungsverfahren sind für Unternehmen eine Möglichkeit, neue 

Bewerbergruppen zu erschließen und sicherzustellen, dass die am besten qualifizierten Be-

werber zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Die Antidiskriminierungsstelle des 

Bundes hat im November 2010 ein deutschlandweites Modellprojekt gestartet, in dem ver-

schiedene Unternehmen und Behörden anonymisierte Bewerbungsverfahren testen. Freiwil-

ligkeit und Überzeugung, nicht gesetzliche Regelungen sind dabei entscheidend. Im Juni 

2011 wurde eine erste positive Zwischenbilanz gezogen: Zu diesem Zeitpunkt waren insge-

samt 111 Stellen mit dem anonymisierten Verfahren besetzt worden. Abgeschlossen wird 

das Modellprojekt im Frühjahr 2012.  
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(109) Die Bundesregierung will es Arbeitnehmern erleichtern, den Beruf mit familiären Für-

sorgeverpflichtungen zu vereinbaren. Die Bundesregierung prüft die Entlastung und gezielte 

Unterstützung von Familien mit erwerbstätigen Eltern durch eine einfachere und wirksamere 

Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen zur besseren Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf. Familien – insbesondere auch mit kleineren und mittleren Einkommen – sollen 

leichter familienunterstützende Dienstleistungen in Anspruch nehmen können. Einige Arbeit-

geber gewähren – zusätzlich zum Arbeitslohn – Leistungen für Aufwendungen der Beschäf-

tigten für haushaltsnahe Dienstleistungen. Es soll geprüft werden, ob und wie die Rahmen-

bedingungen für solche Leistungen verbessert werden können (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 32). 

(110) Um die Wahlfreiheit für Eltern zu verbessern, ist außerdem ein Betreuungsgeld ge-

plant. 

(111) Im Rahmen der Initiative Familienbewusste Arbeitszeiten setzt sich die Bundesregie-

rung gemeinsam mit den Sozialpartnern dafür ein, Arbeitgeber dabei zu unterstützen, mehr 

Arbeitszeitmodelle anzubieten, die flexibel und familienfreundlich sind (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 

33). Insbesondere Wertguthaben – auch als Langzeitkonten bezeichnet – sind ein Instru-

ment, das den Beschäftigten auch über einen längeren Zeitraum Flexibilität bei ihrer Arbeits-

zeitorganisation geben kann. Das Potenzial dieses Instruments soll – auch mit Hilfe der So-

zialpartner – weiter ausgeschöpft werden. 

(112) Die im Rahmen des gleichnamigen Aktionsprogramms von der Bundesregierung ge-

förderten Mehrgenerationenhäuser unterstützen durch flexible und passgenaue Betreuungs-

angebote sowie das Angebot und die Vermittlung haushaltsnaher Dienstleistungen die Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf bzw. Pflege und Beruf. Anfang Januar 2012 wurde das Ak-

tionsprogramm II mit einer dreijährigen Laufzeit und bundesweit 450 Standorten gestartet 

(vgl. Tabelle III lfd. Nr. 39).  

Kasten 5: Den demografischen Wandel in Deutschland gestalten 

Der demografische Wandel wird die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung in 
Deutschland in den nächsten Jahrzehnten zunehmend beeinflussen. Im Oktober 2011 hat 
die Bundesregierung einen Bericht zur demografischen Lage und künftigen Entwicklung 
des Landes vorgelegt. Der Demografiebericht beschreibt wichtige Fakten des demografi-
schen Wandels, stellt die wesentlichen Maßnahmen der Bundesregierung dar und zeigt 
künftige Handlungsschwerpunkte auf. 

Mit der Demografiestrategie, die die Bundesregierung im Frühjahr 2012 vorlegt, werden 
die zentralen Felder benannt, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Grundla-
gen für Wachstum und Wohlstand langfristig zu sichern. Mit ihr dokumentiert die Bundes-
regierung, dass die Gestaltung des demografischen Wandels eine zentrale Aufgabenstel-
lung der Bundesregierung ist. Die Demografiestrategie konzentriert sich auf die folgenden 
sechs Schwerpunkte: 
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• Familien als Gemeinschaft stärken mit dem Ziel, die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf zu verbessern, faire Chancen für Frauen und Männer zu fördern und die Entschei-
dung für Kinder zu erleichtern. 

• Ein motiviertes, qualifiziertes und gesundes Arbeiten unterstützen, um eine Kultur des 
längeren Arbeitens zu befördern.  

• Zu einem selbstbestimmten und gesunden Leben im Alter beitragen, Engagementpo-
tenziale aktivieren und qualitätsvolle und bedarfsgerechte Pflege und Betreuung si-
chern.  

• Lebensqualität in ländlichen Räumen sichern und eine integrative Stadtpolitik voran-
treiben. 

• Die Grundlagen für Wachstum und Wohlstand unter anderem durch Aktivierung der 
Bildungspotenziale, Fachkräftesicherung und die Stärkung von Unternehmertum und 
Innovationsdynamik bewahren. 

• Die Handlungsfähigkeit des Staates durch tragfähige öffentliche Finanzen und eine 
leistungsfähige öffentliche Verwaltung erhalten. 

Darauf aufbauend wird die Bundesregierung gemeinsam mit Ländern und Kommunen, 
den Tarif- und Sozialpartnern und anderen gesellschaftlichen Akteuren in einen breit an-
gelegten Dialogprozess zur Gestaltung des demografischen Wandels treten. 

(113) Bis zum Jahr 2030 wird die Zahl der 20- bis 64-Jährigen insgesamt um mehr als sechs 

Millionen zurückgehen. Ein wichtiger Ansatzpunkt, um den Rückgang der Bevölkerung im 

erwerbsfähigen Alter aufzufangen, ist die Steigerung der Erwerbstätigkeit Älterer. Die Ar-

beitswelt muss hierzu altersgerechter gestaltet werden. Vor allem die Unternehmen selbst 

sind gefragt, die Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit ihrer Arbeitnehmer im gesamten Er-

werbsverlauf zu fördern und die Erwerbstätigkeit älterer Arbeitnehmer zu stärken. Dies be-

deutet insbesondere, altersgerechte Arbeit, vorausschauende Arbeitsgestaltung und –

organisation, passgenaue Weiterbildungsangebote und betriebliche Gesundheitsförderung 

auszubauen. Die Bundesregierung unterstützt dies beispielsweise durch Aktivitäten im Rah-

men der Initiative Neue Qualität der Arbeit. 

(114) Zum längeren Verbleib älterer Arbeitnehmer im Erwerbsleben trägt die seit 1. Januar 

2012 greifende schrittweise Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre bis zum Jahr 

2029 bei. Die Möglichkeiten für eine flexiblere Ausgestaltung der Erwerbstätigkeit im Alter 

werden von der Bundesregierung geprüft.  

(115) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat 2012 zum Jahr gegen Altersdiskriminie-

rung ausgerufen. Bis zum Jahresende soll eine unabhängige Expertenkommission einen Ak-

tionsplan gegen Altersdiskriminierung vorlegen. 

(116) Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz wurde mit dem Ziel überarbeitet, Missbrauchsri-

siken zu begrenzen und das beschäftigungspolitische Potenzial der Zeitarbeit zu erhalten. 
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Die neuen Regelungen verhindern, dass Stammbeschäftigte entlassen und anschließend 

wieder als Zeitarbeitskräfte, zu schlechteren Arbeitsbedingungen als vergleichbare Stamm-

arbeitnehmer, in ihrem ehemaligen Unternehmen oder Konzern eingesetzt werden. Zudem 

wurde die Möglichkeit geschaffen, auf gemeinsamen Vorschlag von Tarifvertragsparteien der 

Zeitarbeit eine Lohnuntergrenze für Zeitarbeitskräfte festzusetzen. Eine entsprechende 

Rechtsverordnung ist am 1. Januar 2012 in Kraft getreten. Darüber hinaus wurde die EU-

Leiharbeitsrichtlinie in nationales Recht umgesetzt, und das Instrument der Zeitarbeit wie 

auch die Rechte von Zeitarbeitnehmern (etwa beim Zugang zu Gemeinschaftseinrichtungen- 

und -diensten des Entleihbetriebes) wurden weiter gestärkt. 

(117) Die Bundesregierung hat ihre Entscheidungen über branchenbezogene Mindestlöhne 

im Rahmen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes im Berichtszeitraum unter maßgeblicher 

Einbindung der jeweiligen Sozialpartner getroffen. Dies betrifft insbesondere die Anschluss-

regelung für das Baugewerbe und erstmals auch die Branche der Sicherheitsdienstleistun-

gen, in der seit dem 1. Juli 2011 ein allgemein verbindlicher tariflicher Mindestlohn gilt.  

(118) Der Europäische Gerichtshof hat im Januar 2010 entschieden, dass bei der Berech-

nung der Kündigungsfristen bei einer Arbeitgeberkündigung auch die Zeiten der Betriebszu-

gehörigkeit vor dem 25. Lebensjahr des Arbeitnehmers zu berücksichtigen sind. Die beste-

hende, dem entgegenstehende Regelung im Bürgerlichen Gesetzbuch darf also nicht mehr 

angewendet werden. Die Bundesregierung wird den daraus entstehenden Handlungsbedarf 

prüfen.  

Leitlinie 8: Arbeitskräfte heranbilden, lebenslanges Lernen fördern  

(119) 61 Prozent eines Jahrgangs entscheiden sich für eine berufliche Ausbildung. Die Part-

ner des bis 2014 verlängerten Ausbildungspaktes – Bundesregierung, Länder und Spitzen-

verbände der Wirtschaft – verstärken ihre Anstrengungen, alle Potenziale auf dem Ausbil-

dungsmarkt besser als bisher zu erschließen (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 43 bis 47). 

(120) Durch das weiterentwickelte Sonderprogramm Weiterbildung Geringqualifizierter und 

beschäftigter älterer Arbeitnehmer in Unternehmen (WeGebAU) werden insbesondere Be-

schäftigte ohne Berufsabschluss oder Geringqualifizierte in kleinen und mittleren Unterneh-

men qualifiziert (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 48).  

(121) Das ESF-Programm EXIST – Existenzgründungen aus der Wissenschaft zeigt Studie-

renden und Wissenschaftlern Wege auf, eine Idee aus dem wissenschaftlichen Umfeld zu 

einem marktfähigen Unternehmenskonzept weiter zu entwickeln und umzusetzen (vgl. Ta-

belle III lfd. Nr. 49). Um Gründern im IT-Bereich den Einstieg in neue Märkte zu erleichtern, 
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startete die Bundesregierung im September 2011 das Modellprojekt German Silicon Valley 

Accelerator (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 50). Es erleichtert den Zugang zu den Ressourcen des Si-

licon Valley und schafft Kontakte zu den Know-how-Trägern und Technologien in den USA. 

(122) Der High-Tech Gründerfonds hat sich in den vergangenen Jahren bewährt und wurde 

daher im Oktober 2011 neu aufgelegt. Der Anteil des Bundes konnte deutlich gesenkt wer-

den, und im Vergleich zum ersten Fonds konnten mehr als doppelt so viele private Investo-

ren gewonnen werden (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 51). 

(123) Bund und Länder haben verstärkt gezielte Maßnahmen ergriffen, um die Attraktivität 

der sog. MINT-Fächer zu verbessern, die mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung zu 

stärken sowie die Studierendenzahlen in diesen Fächern zu steigern (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 

15). 

(124) Die Bundesregierung steigert durch Änderung des Zuwanderungsrechts spürbar die 

Attraktivität Deutschlands für Hochqualifizierte. Bürokratische Hindernisse werden abgebaut, 

und das Aufenthaltsrecht für Fachkräfte wird deutlicher an transparenten, systematischen 

und klaren Kriterien ausgerichtet. Die Bundesregierung nutzt die Spielräume der Hochqualifi-

zierten-Richtlinie der EU und gestaltet die Blaue Karte EU attraktiv aus.  

Kasten 6: Umsetzung der Initiative Chancen für Junge Menschen in Deutschland  

Im Rahmen der Initiative Chancen für junge Menschen ruft die Europäische Kommission 
die Mitgliedstaaten dazu auf, Jugendarbeitslosigkeit durch geeignete Maßnahmen wirk-
sam zu bekämpfen. Dazu gehört, frühzeitige Schulabgänge zu verhindern, jungen Men-
schen die Entwicklung der für den Arbeitsmarkt relevanten Kompetenzen zu erleichtern, 
ihnen das Sammeln von Berufserfahrung und eine innerbetriebliche Ausbildung zu ermög-
lichen sowie sie bei der Suche nach einem ersten guten Arbeitsplatz zu unterstützen. Am 
30. Januar 2012 hat sich der Europäische Rat auf eine Intensivierung von Maßnahmen 
verständigt, mit denen die erste Berufserfahrung junger Menschen und ihre Teilnahme am 
Arbeitsmarkt gefördert werden: Ziel soll sein, dass Jugendlichen innerhalb von wenigen 
Monaten nach Verlassen der Schule eine qualitativ hochwertige Arbeitsstelle angeboten 
wird oder sie eine weiterführende Ausbildung, einen Ausbildungs- oder Praktikumsplatz 
erhalten. 

Deutschland ist im internationalen Vergleich nur gering von Jugendarbeitslosigkeit betrof-
fen. Dennoch wurden weitere Maßnahmen auf den Weg gebracht oder bereits umgesetzt, 
die Bildung, Ausbildung und Beschäftigung von jungen Menschen fördern. Die Bundesre-
gierung hat die Instrumente zur Förderung junger Menschen neu geordnet und erweitert 
(vgl. Tz (34) bis (35)). Die Implementierung der Berufseinstiegsbegleitung als das Begleit-
instrument am Übergang von Schule und Ausbildung soll Schul- und Ausbildungsabbrü-
che reduzieren helfen (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 52). Bund und Länder unterstützen das le-
benslange Lernen und haben die Qualität von Ausbildung und Hochschulbildung spürbar 
verbessert (vgl. insbesondere Tz (55) bis (58), Kapitel III.3 und V, Leitlinien 8 und 9.). 
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Leitlinie 9: Qualität und Leistungsfähigkeit des allgemeinen und beruflichen 

Bildungswesens steigern und Zugang zur Hochschul- oder einer gleichwerti-

gen Bildung verbessern 

(125) Die Bildungsausgaben der öffentlichen Haushalte stiegen im Jahr 2010 auf 103,5 Milli-

arden Euro. Im Jahr 2011 beliefen sich die Bildungsausgaben nach vorläufigen Angaben auf 

106,2 Milliarden Euro.  

(126) Im Rahmen der gemeinsamen Qualifizierungsinitiative von Bund und Ländern wurde 

eine Vielzahl von Maßnahmen von der frühkindlichen Förderung bis zur Weiterbildung ergrif-

fen und weiterentwickelt (vgl. Tabelle lfd. Nr. 53 bis 64). Sie unterstützen maßgeblich die Er-

reichung von Schulabschlüssen an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen, zur 

Berufsorientierung in den schulischen Lehrplänen und die Verbesserung des Übergangs von 

der Schule in das Berufsleben. Mit dem Umsetzungsbericht zur Qualifizierungsinitiative vom 

November 2011 liegt eine umfassende Darstellung der Reformmaßnahmen vor. Die Länder 

unternehmen zudem erhebliche Anstrengungen, um den Ausbau und die qualitative Weiter-

entwicklung von Ganztagsangeboten voranzutreiben. Zugleich haben Bund und Länder ihre 

Zusammenarbeit beim Bildungsmonitoring und in der Bildungsforschung intensiviert. 2011 

nahm das Zentrum für internationale Bildungsvergleichsstudien (ZIB) seine Arbeit auf. Die-

ses wird unter anderem die PISA-Studien in Deutschland durchführen und den wissenschaft-

lichen Nachwuchs in der Bildungsforschung fördern (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 65). 

(127) Zusammenarbeit mit Eltern im Sinne einer Stärkung der Erziehungskompetenz und -

verantwortung – gerade auch in Familien mit Migrationshintergrund – ist ein wesentlicher 

Beitrag zum Erfolg von frühkindlicher Bildung und Erziehung. Mit dem Bundesprogramm El-

ternchance ist Kinderchance werden bis zu 4.000 Elternbegleiter fortgebildet, um Eltern im 

Umfeld der Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration zu beraten und zu begleiten (vgl. Ta-

belle II lfd. Nr. 6 und 8). 100 Modellprojekte Elternbegleitung Plus sollen ab 2012 zeigen, wie 

ein Netz aus bildungsbegleitenden Trägern vor Ort neue niedrigschwellige Angebote für El-

tern bieten können. Die Länder unterstützen Ansätze für eine bessere Vernetzung migranti-

scher Elternorganisationen, um die Wirksamkeit der Elternarbeit zu verbessern und so deren 

Selbsthilfepotential im Integrationsprozess zu stärken (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 66). 

(128) Die Länder haben ein neues Qualifikationsprofil für Erzieher erarbeitet. Darin werden 

als verbindliche Grundlage für deren Ausbildung das Anforderungsniveau des Berufes defi-

niert und die Handlungskompetenzen beschrieben. Darüber hinaus verfolgt das Qualifikati-

onsprofil das Ziel, die Anrechnung von an Fachschulen erworbenen Qualifikationen auf ein 

Hochschulstudium zu ermöglichen (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 67). 
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(129) Zur weiteren Reduzierung der Quote der frühzeitigen Schulabgänger haben die Länder 

eine gemeinsame Förderstrategie vereinbart. Diese soll die Förderung leistungsschwächerer 

Schüler so verbessern, dass der Anteil der Schüler, die am Ende ihres Bildungsganges ein 

Mindestniveau der Kompetenzentwicklung nicht erreichen, wesentlich reduziert wird. Die 

Länder haben dazu teils umfangreiche Förderprogramme – auch mit Mitteln der Europäi-

schen Union – aufgelegt. 

(130) Durch eine Vielzahl von Maßnahmen der Länder und des Bundes ist es gelungen, die 

Studienanfängerquote kontinuierlich von 37,1 Prozent im Jahr 2007 auf 44,9 Prozent im Jahr 

2010 zu erhöhen. 2011 ist sie weiter deutlich gestiegen. Für den Ausbau der tertiären Bil-

dung unternehmen Bund und Länder gemeinsam erhebliche Anstrengungen. Über den 

Hochschulpakt 2020, die Exzellenzinitiative und den Pakt für Forschung und Innovation stel-

len Bund und Länder bis zum Jahr 2020 Mittel im Umfang von rund 21 Milliarden Euro zur 

Verfügung (vgl. Tabelle II lfd. Nr. 3, 4 und Tabelle III lfd. Nr. 68). 

Der Bologna-Prozess hat zu einer grundlegenden Reform von Studium und Lehre geführt. 

Der Bund unterstützt mit seinem Bologna-Mobilitätspaket die Mobilität der Studierenden. 

Hierzu wurde die Förderung für Hochschulkooperationen, vierjährige Bachelorprogramme 

mit integrierten Auslandsaufenthalten, Doppelabschlussprogramme und Sprachkurse bis 

2015 deutlich aufgestockt. 

(131) Angesichts der Herausforderungen der Demografie und der Wissensgesellschaft ge-

winnt eine kontinuierliche, lebenslange Weiterbildung zunehmend an Bedeutung. Die Wei-

terbildungspolitik der Länder ist darauf ausgerichtet, die Beteiligung aller Erwachsenen an 

Weiterbildungsmaßnahmen langfristig zu erhöhen. Sie setzen dabei auf flexible Strukturen 

und eine effiziente Förderpolitik: die Verbesserung von Transparenz, Information und Bera-

tung, die Förderung benachteiligter und unterrepräsentierter Gruppen sowie Maßnahmen zur 

Qualitätssicherung. Dies schafft Anreize, um mehr Menschen und Betriebe für die Aus- und 

Weiterbildung zu gewinnen. 

(132) Bund und Ländern setzen sich für eine größere Durchlässigkeit zwischen beruflicher 

und akademischer Bildung ein. Die Länder unterstützen in Zielvereinbarungen mit Hochschu-

len den Ausbau berufsbegleitender Studien- und Weiterbildungsangebote, etwa durch neue 

Fernstudienangebote. Bereits 2009 haben die Länder Voraussetzungen formuliert, unter de-

nen Absolventen von Aufstiegsfortbildungen der allgemeine Hochschulzugang eröffnet wird 

und beruflich Qualifizierte ohne Aufstiegsfortbildung über Berufsausbildung und mehrjährige 

Berufstätigkeit den fachgebundenen Zugang zur Hochschule erhalten können. Aufstiegs-

möglichkeiten für Arbeitnehmer eröffnen zudem das Meister-BAföG und die Weiterbildungs- 
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und Aufstiegsstipendien. Zudem wurde das Bundesprogramm Bildungsprämie zur Unterstüt-

zung beruflicher Weiterbildung im Dezember 2011 um zwei Jahre bis 2013 verlängert. 

Leitlinie 10: Soziale Eingliederung fördern und Armut bekämpfen 

(133) Bund und Länder haben im vergangenen Jahr vielfältige Strategien und Konzepte ent-

wickelt, um soziale Eingliederung zu fördern und Armut zu bekämpfen, insbesondere bei 

Kindern, Jugendlichen, Frauen, Alleinerziehenden und älteren Menschen. Die Integration in 

den Arbeitsmarkt ist dabei von besonderer Bedeutung (siehe entsprechend auch Punkt IV.5).  

(134) Langzeitarbeitslosigkeit ist ein wesentlicher Bestimmungsgrund für das Risiko, Armut 

und soziale Ausgrenzung zu erfahren. Vor allem ältere Arbeitslose und Personen ohne Be-

rufsausbildung sind von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen. Wichtigste Handlungsansätze zu 

ihrer Vermeidung sind die Aktivierung und berufliche Qualifizierung der betroffenen Perso-

nengruppen (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 70 bis 72)  

Das Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt eröffnet den 

Jobcentern ab April 2012 deshalb mehr Gestaltungsspielraum für die Eingliederung Lang-

zeitarbeitsloser (vgl. Tz (72) und Tabelle II lfd. Nr. 21). Vorrangiges Ziel ist die unmittelbare 

Integration in den ersten Arbeitsmarkt. Fehlanreize zum Eintritt und Verbleib in öffentlich ge-

förderte Beschäftigung werden verringert, da diese Maßnahmen nun konsequent nachrangig 

sind. Zudem können Praktika zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung bis zu 12 Wo-

chen gefördert werden, und das Aufstockungs- und Umgehungsverbot für Maßnahmen der 

freien Förderung wurde unter anderem für den Personenkreis der Langzeitarbeitslosen voll-

ständig aufgehoben. Dies verbessert die Chancen für Langzeitarbeitslose zusätzlich. In der 

zweiten Hälfte der Legislaturperiode ist vorgesehen, in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe 

Eingliederung SGB II zusätzliche praxisgerechte Hinweise für eine ganzheitliche Förderung 

von Langzeitarbeitslosen zu erarbeiten. Darüber hinaus entwickeln auch die Länder Maß-

nahmen, um die Integration langzeitarbeitsloser Menschen zu verbessern (vgl. Tabelle III lfd. 

Nr. Landesinitiativen 73 bis 78).  

(135) Auch die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege engagieren sich in Deutschland in viel-

fältiger Weise für Arbeitslose und Langzeitarbeitslose. In ihren Einrichtungen helfen die Ver-

bände bei der Ausbildung, der Vermittlung in Arbeit oder der Bewältigung von Herausforde-

rungen, die die Teilhabe am Arbeitsleben gefährden könnten. In fast 500 Werkstätten und 

Beschäftigungsbetrieben werden Langzeitarbeitslose an Erwerbstätigkeiten auf dem ersten 

Arbeitsmarkt herangeführt, qualifiziert und unterstützt. 
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(136) Seit 2011 erhalten Familien, die Leistungen der sozialen Sicherung beziehen, neben 

den sonstigen Leistungen zur Existenzsicherung für ihre Kinder zusätzliche Leistungen, die 

zu einem angemessenen Bildungsniveau beitragen und soziale Ausgrenzung vermeiden hel-

fen. Dazu gehören beispielsweise Aufwendungen für Mittagessen in Schulen, Lernförderung 

und die Teilnahme im Sportverein oder am Musikunterricht (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 19 und Ta-

belle III lfd. Nr. 78).  

(137) Zur Vermeidung von Armut und sozialer Ausgrenzung trägt auch die Einführung eines 

neuen Fortschreibungsmechanismus für die Regelbedarfe in der Sozialhilfe sowie der 

Grundsicherung für Arbeitsuchende bei. Die Anpassung der Leistungen ergibt sich nun aus 

der Entwicklung der Preise für regelbedarfsrelevante Güter und Dienstleistungen und der 

Entwicklung der Nettolöhne und -gehälter je beschäftigten Arbeitnehmer (vgl. Tabelle I lfd. 

Nr. 19).  

(138) Vor dem Hintergrund der Entwicklungen in der Arbeitswelt und gesellschaftlicher Ver-

änderungen findet derzeit ein Rentendialog mit Verbänden, Institutionen und Wissenschaft 

mit dem Ziel statt, das deutsche Alterssicherungssystem weiterzuentwickeln. Ergebnisse sol-

len im Frühjahr diesen Jahres vorliegen. 

Einige Länder haben zudem spezielle Strategien entwickelt, die die soziale Eingliederung 

und die Bekämpfung der Armut von älteren Menschen fördern. In diesem Zusammenhang 

erscheint auch eine neue Form der Zusammenarbeit zwischen Ländern und Kommunen er-

forderlich.  

(139) Der wachsende Anteil älterer Menschen stellt für den Gesundheits- und Pflegebereich 

eine große Herausforderung dar. Das am 1. Januar 2012 in Kraft getretene Versorgungs-

strukturgesetz hat deshalb die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass allen Versicherten 

eine flächendeckende, bedarfsgerechte und wohnortnahe Versorgung zur Verfügung steht. 

Ein Schwerpunkt liegt auf der medizinischen Versorgung in strukturschwachen Gebieten 

(vgl. Tabelle III lfd. Nr. 79).  

(140) Die Bundesregierung wird eine gesundheitliche Präventionsstrategie erarbeiten. In die-

sem Rahmen wird auch die betriebliche Gesundheitsförderung weiterentwickelt. 

(141) Zur Reform der Pflegeversicherung wird die Bundesregierung einen Gesetzentwurf 

vorlegen. Ab dem 1. Januar 2013 sollen an Demenz Erkrankte mehr und bessere Leistungen 

erhalten. Diese Leistungen sollen gewährt werden, bis ein Gesetz in Kraft tritt, das eine Leis-

tungsgewährung auf Grund eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes vorsieht. Zur Vorberei-

tung der Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs ist ein Expertenbeirat einberu-

fen worden.  
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Die Finanzierung der gesetzlichen Pflegeversicherung wird auf eine nachhaltigere Grundlage 

gestellt. Der Beitragssatz der Pflegeversicherung wird zum 1. Januar 2013 um 0,1 Beitrags-

satzpunkte angehoben. Der sozialen Pflegeversicherung stehen so jährlich rund 1,1 Milliar-

den Euro zusätzlich zur Verfügung. Damit können die vorgesehenen Leistungsverbesserun-

gen vollständig finanziert werden. Die Leistungen der sozialen Pflegeversicherung bleiben al-

lein aus Beitragsmitteln finanziert. Auf die Rücklage wird nicht zugegriffen. 

Daneben ist die private Vorsorge ein wichtiger Baustein für die persönliche Absicherung in 

der Zukunft. Die Menschen werden dabei unterstützt und die freiwillige private Vorsorge für 

Leistungen bei Pflegebedürftigkeit zusätzlich zum heutigen System der kapitalgedeckten Al-

tersvorsorge ab dem 1. Januar 2013 steuerlich gefördert.  

Um den Bedarf an Fachkräften im Bereich der Pflege zu sichern, will die Bundesregierung 

die Attraktivität des Berufsfeldes steigern. Die Ausbildungen in der Krankenpflege, Kinder-

krankenpflege und Altenpflege sollen in einem Berufsgesetz zusammengeführt werden (vgl. 

Tabelle III lfd. Nr. 81). Die Bundesregierung hat eine Ausbildungs- und Qualifizierungsoffen-

sive Altenpflege gestartet, die gemeinsam von Bund, Ländern und Verbänden getragen wird 

(vgl. Tabelle III lfd. Nr. 82).  

(142) Deutschland bekennt sich zur Integration von neuen Zuwanderern, wobei diese auch 

zu Eigenanstrengungen verpflichtet sind. Diese Grundsätze sind mit dem Zuwanderungsge-

setz und den Änderungsgesetzen zum Aufenthalts- und Staatsangehörigkeitsgesetz umge-

setzt worden. Die Bundesgesetzgebung hat einen Zusammenhang zwischen Aufenthalts-

recht/Einbürgerungsvoraussetzungen und Integrationsanforderungen hergestellt.  

(143) Um die Integrationspolitik in Deutschland noch verbindlicher zu gestalten, wurde ein 

Nationaler Aktionsplan mit konkreten, verbindlichen und überprüfbaren Zielvorgaben erarbei-

tet, der den Nationalen Integrationsplan aus dem Jahr 2007 weiterentwickelt. Die Verbesse-

rung der Arbeitsmarktintegration von Personen mit Migrationshintergrund spielt dabei eine 

Schlüsselrolle. Der Nationale Aktionsplan wurde am 31. Januar 2012 auf dem 5. Integrati-

onsgipfel vorgestellt. 

(144) Die Bundesregierung hat im Juni 2011 einen Nationalen Aktionsplan Unser Weg in ei-

ne inklusive Gesellschaft beschlossen, um die Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention systematisch voranzutreiben. Der Aktionsplan beinhaltet über 

200 Vorhaben, Projekte und Aktionen. Eine wesentliche Maßnahme des Nationalen Aktions-

plans ist die Initiative Inklusion, mit der insbesondere zusätzliche Ausbildungs- und Arbeits-

plätze für schwerbehinderte Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt geschaffen wer-

den (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 83)  
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(145) Deutschland unterstützt den EU-Rahmen für nationale Strategien zur Integration der 

Roma bis 2020. Deutschland hat seine integrierten Maßnahmenpakete zur Integration und 

Teilhabe der Sinti und Roma in Deutschland in einem Bericht zusammengefasst und diesen 

der Europäischen Kommission Ende des Jahres 2011 übermittelt. 

VI. Verwendung der EU-Strukturmittel 

(146) Die in Deutschland in der aktuellen Förderperiode 2007 bis 2013 zur Verfügung ste-

henden Mittel der Europäischen Strukturfonds EFRE (Europäischer Fonds für regionale Ent-

wicklung) und ESF (Europäischer Sozialfonds) werden konzentriert für die Förderung des 

Wachstums- und Beschäftigungspotenzials eingesetzt. Insgesamt stehen 26,4 Milliarden Eu-

ro (17 Milliarden aus dem EFRE und 9,4 Milliarden aus dem ESF) zur Verfügung, die – mit 

Ausnahme von zwei Bundesprogrammen (Verkehr, ESF) – über Operationelle Programme 

der Länder umgesetzt werden. Diese Mittel, die aus nationalen öffentlichen und privaten Mit-

teln kofinanziert und überwiegend von den Ländern verwaltet werden, leisten einen wichtigen 

Beitrag zur Stärkung der Innovations- und Investitionsdynamik und damit auch der Binnen-

nachfrage und des Wachstums in Europa.  

In diesem Rahmen wird auch auf die wichtige Rolle der EU-Landwirtschaftsfonds, insbeson-

dere des ELER für die Entwicklung des ländlichen Raums hingewiesen. 

(147) Die Förderung ist vorrangig auf folgende Themen ausgerichtet: 

• Förderung von Innovation, Forschung und Entwicklung und Bildung (rund 5 Milliarden 

Euro) 

• Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft (rund 3,62 Milliarden Euro) 

• Entwicklung und Ausbau der Infrastruktur für nachhaltiges Wachstum (rund 5,5 Milliarden 

Euro) 

• Förderung überregional bedeutsamer Verkehrswegeinvestitionen (rund 1,5 Milliarden Eu-

ro) 

• Steigerung der Anpassungs- und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und Beschäf-

tigten (rund 2,6 Milliarden Euro) 

• Verbesserung des Humankapitals (rund 3,2 Milliarden Euro) 

• Verbesserung der Arbeitsmarktchancen und Integration benachteiligter Personengruppen 

(rund 3,4 Milliarden Euro). 
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(148) Umwelt, Chancengleichheit und nachhaltige Stadtentwicklung werden als Quer-

schnittsziele gefördert. 

(149) Damit legen die Operationellen Programme von Bund und Ländern in Deutschland 

schon jetzt einen starken Fokus auf die Finanzierung von Wissen und Bildung, Innovation 

und Forschung, die Stärkung kleiner und mittlerer Unternehmen, eine moderne Industrie- 

und Beschäftigungspolitik sowie die Förderung einer die Ressourcen schonenden, umwelt-

freundlicheren und wettbewerbsfähigen Wirtschaft sowie infrastruktureller Standortqualität. 

EFRE, ESF und ELER setzen ihre Mittel zielgerichtet für die Inhalte der Strategie Europa 

2020 und die Verwirklichung der EU2020 Kernziele ein und leisten damit einen erheblichen 

Beitrag  zur Förderung des intelligenten, nachhaltigen und integrativen Wachstums.  

(150) Die Strukturfonds und die EU-Landwirtschaftsfonds ermöglichen durch ihre Förder-

maßnahmen eine Identifikation der Bürger vor Ort mit der Europa2020-Strategie. In diesem 

Zusammenhang hat sich auch die EFRE-finanzierte Förderung der Europäischen territorialen 

Zusammenarbeit – grenzüberschreitend, transnational und interregional – bewährt. 

(151)  Der EFRE leistet einen bedeutenden Beitrag zur Unterstützung der Europa2020-

Kernziele Innovation und Forschung. Daher konzentriert sich seine Förderung mit rund 4,66 

Milliarden Euro auf wichtige Felder der Innovation, Forschung und technologischen Entwick-

lung mit besonderem Potenzial für die regionale Wirtschaftsentwicklung. Ein weiterer 

Schwerpunkt des EFRE ist die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und die 

Stärkung des Unternehmertums, insbesondere die Förderung von KMUs. Schließlich leistet 

der EFRE auch einen Beitrag zur Unterstützung des Europa2020-Kernziels, die Emissionen 

zu reduzieren sowie erneuerbare Energien, Energie- und Ressourceneffizienz voranzubrin-

gen. 

(152) Für die Umsetzung der Beschäftigungspolitischen Leitlinien werden alleine aus dem 

ESF OP des Bundes für die Leitlinie 7 rund 949 Millionen Euro, für die Leitlinie 8 etwa 940 

Millionen Euro, für Leitlinie 9 rund 167 Millionen Euro und für Leitlinie 10 rund 1,3 Milliarden 

Euro eingesetzt. Wichtige Beiträge leisten hier u.a. die Bundesprogramme zum Gründercoa-

ching und für Alleinerziehende, die berufsbezogenen Sprachkurse für Personen mit Migrati-

onshintergrund, die Programme weiter bilden (Sozialpartnerrichtlinie), rückenwind - Für die 

Beschäftigten in der Sozialwirtschaft, Bildungsprämie, IdA - Integration durch Austausch, 

Bürgerarbeit und weitere Bildungsprogramme und Maßnahmen zur sozialen Eingliederung. 

(153) Die Europäische Strukturpolitik soll Entwicklungsunterschiede zwischen den Mitglied-

staaten und Regionen verringern und damit den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 

Zusammenhalt in der EU fördern. Die Strukturfonds sollen in der kommenden Förderperiode 

2014 bis 2020 als zentrales Instrument zur Erreichung der Ziele der europäischen Wachs-
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tums- und Beschäftigungsstrategie Europa 2020 beitragen und damit intelligentes, nachhalti-

ges und integratives Wachstum unterstützen. Inhalt und Finanzrahmen der künftigen EU-

Strukturpolitik werden in den kommenden Monaten von den Mitgliedstaaten, der Europäi-

schen Kommission und dem Europäischen Parlament verhandelt.10 Wichtige Forderungen 

Deutschlands sind:  

• Alle Mitgliedstaaten und Regionen werden auch zukünftig gefördert. 

• Faire und angemessene Übergangsregelungen (Sicherheitsnetz) für die aus der Höchst-

förderung der Strukturfonds (Ziel Konvergenz) ausscheidenden Regionen (darunter auch 

Ostdeutschland).  

• Den regionalen Bedürfnissen angepasste flexible Förderstrategien. 

• Spürbare Vereinfachung der Verwaltung der Strukturfondsmittel und Bürokratieabbau  

• Förderung noch stärker auf den Erhalt und Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit ausrichten. 

• Strengere Bedingungen für Mitgliedstaaten, die Probleme mit ihrer Wettbewerbsfähigkeit 

oder mit einem übermäßigen Defizit haben  

• Darüber hinausgehende Bedingungen für Fördermittel sind nur unter engen Vorausset-

zungen akzeptabel. 

 

 

                                                 
10 Die Länder verweisen auf die entsprechenden Stellungnahmen des Bundesrats insbesondere zu 
Bundesrats-Drucksache 629/11. Die Bundesregierung verweist in diesem Zusammenhang auf ihre 
Stellungnahme zum Mehrjährigen Finanzrahmen vom 4. Juli 2011 und auf ihre Anmerkungen zu den 
Legislativvorschlägen für die Kohäsionspolitik ab 2014 vom 11. Oktober 2011. 
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